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Das Bundesministerium für Finanzen beehrt sich, den Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Energieförderungsgesetz 1979 geändert wird, 

samt Erläuterungen und Textgegenüberstellung zur gefälligen Kenntnisnahme 

mit dem Bemerken zu übersenden, daß der Entwurf den gesetzlichen 

Interessenvertretungen zur gutächtlichen Äußerung bis 22. Februar 1985 

übermittelt wurde. 

Gleichzeitig wurden die gesetzlichen Interessenvertretungen gebeten, 

je 22 Abzüge ihrer Stellungnahmen dem Präsidenten des Nationalrates zuzu

leiten. 

Für die Richtigkeit 
der AUSfertigung 
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1. Februar 1985 

Für den Bundesminister: 

Dr. Wiesner 

2597 
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E N T W U R F 

Bundesgesetz vom . . . . . . . . . . . . . . .  1985, mit dem das 

Energieförderungsgesetz 1979 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Energieförderungsgesetz 1979, BGBI. Nr. 567/1979, in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 353/1982 wird wie folgt geändert: 

1. § 2 lautet: 

"§ 2. (1) Die Rücklage darf nur verwendet werden 

1. für die Anschaffung oder Herstellung von 

a) Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie, 

b) Anlagen zur Verteilung elektrischer Energie mit einer 

Nennspannung ab 220 kV, 

c) Fernwärmeanlagen im Sinne des § 10, 

sofern diese Anlagen energiewirtschaftlich zweckmäßig sind 

(§ 20) , 

2. für die Anschaffung oder Herstellung von Anlagen zur Verteilung 

elektrischer Energie mit einer Nennspannung unter 220 kV, 

3. für die Aufwendungen zur Umwandlung bestehender öl kraftwerke in 

solche mit Mehrfachfeuerung unter Verwendung fester und 

gasförmiger Brennstoffe, 

4. für Herstellungsaufwendungen zur Verringerung von 

Umweltbelastungen durch Luftverunreinigungen durch Verbesserung 

oder Ersetzung bestehender stromerzeugungsanlagen, 

5. für die Anschaffung von Strombezugsrechten, 

6. für die Erstanschaffung von Gesellschaftsanteilen an inländischen 

Elektrizitätsversorgungsunternehmen, soweit diese die Mittel zur 
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Anschaffung oder Herstellung von Anlagen nach Z. 1 oder Z. 2 

verwenden, 

7. für die Anschaffung von Teilschuldverschreibungen, die von 

inländischen Elektrizitätsversorgungsunternehmen im Jahr der 

Anschaffung begeben wurden. 

· . 

(2) Erstreckt sich die Herstellung von Wirtschaftsgütern des 

Anlagevermögens im Sinne des Abs. 1 Z. 1 bis 4 über einen Zeitraum von 

mehr als zwölf Monaten, kann die Rücklage auch für die auf die 

einzelnen Jahre der Herstellung entfallenden Teilbeträge der 

Herstellungskosten verwendet werden. 

(3 ) Zu den begünstigten Anlagen im Sinne des Abs. 1 Z. 1 

bis 4 gehören außer den unmittelbaren Stromerzeugungs- und 

Fernwärmeanlagen auch alle sonstigen technischen Anlagen, die nur 

mittelbar dem steuerbegünstigten Zweck dienen, aber zum Betrieb der 

begünstigten Anlagen erforderlich sind. " 

2. § 3 Abs. 1 und 2 lautet: 

" (1) Rücklagen (Rücklagenteile) im Sinne des § 1 können in 

den der Bildung der Rücklage folgenden fünf Wirtschafts jahren in Höhe 

der Aufwendungen im Sinne des § 2 bestimmungsgemäß verwendet werden. 

Werden im fünften Wirtschaftsjahr keine Teilschuldverschreibungen im 

Sinne des § 2 Abs. 1 Z. 7 begeben, dann können die Rücklagen im 

folgenden Wirtschaftsjahr in Höhe der Anschaffungskosten von in diesem 

Wirtschaftsjahr begebenen Teilschuldverschreibungen im Sinne des § 2 

Abs. 1 Z. 7 bestimmungsgemäß verwendet werden. Bestimmungsgemäß 

verwendete Rücklagen (Rücklagenteile) sind auf Kapitalkonto oder auf 

eine als versteuert geltende Rücklage zu übertragen. 

(2) Rücklagen (Rücklagenteile) im Sinne des § 1, die nicht 

bestimmungsgemäß verwendet wurden, sind mit Ablauf des fünften der 

Bildung der Rücklage folgenden wirtschaftsjahres gewinnerhöhend 
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aufzulösen. Eine nicht bestimmungsgemäße Rücklagenverwendung liegt 

auch insoweit vor, als innerhalb der fünf jährigen Verwendungsfrist 

a) den gemäß § 2 Abs. 1 Z. 1 angeschafften oder hergestellten 

Anlagen die energiewirtschaftliche Zweckmäßigkeit gemäß § 22 Abs. 

2 bescheidmäßig aberkannt wird; 

b) die gemäß § 2 Abs. 1 Z. 7 erworbenen Teilschuldverschreibungen 

aus dem Betriebsvermögen ausscheiden. 

Die Nachversteuerung hat in diesen Fällen, soweit der Rücklagenteil 

innerhalb der fünf jährigen Verwendungsfrist gemäß § 2 Abs. 1 nicht 

bestimmungsgemäß verwendet werden kann, im Sinne des ersten Sat zes zu 

erfolgen. Wird den gemäß § 2 Abs. l Z. 1 angeschafften oder 

hergestellten Anlagen die energiewirtschaftliche Zweckmäßigkeit nach 

Ablauf der fünf jährigen Verwendungsfrist aberkannt, dann ist die 

Rücklage in dem Jahr nach zuversteuern, in dem die 

energiewirtschaftliche Zweckmäßigkeit aberkannt wird. Scheiden die 

gemäß § 2 Abs. l Z. 7 angeschafften Teilschuldverschreibungen nach 

Ablauf der fünf jährigen Verwendungsfrist, jedoch vor Ablauf von zehn 

Jahren nach ihrer Anschaffung aus dem Betriebsvermögen aus und erfolgt 

nicht spätestens zwei Monate nach ihrem Ausscheiden eine Nachschaffung 

vergleichbarer Teilschuldverschreibungen, dann ist die Rücklage im 

Jahr des Ausscheidens der Teilschuldverschreibungen nachzuversteuern. 

Nicht bestimmungsgemäß verwendete Rücklagen (Rücklagenteile) sind im 

Falle der Veräußerung oder Aufgabe des Betriebes, Teilbetriebes oder 

Anteiles eines Gesellschafters, der als Unternehmer (Mitunternehmer) 

anzusehen ist, gewinnerhöhend aufzulösen. " 

3.  § 4 zweiter Satz lautet: 

"Bei Ermittlung des für die Gewerbesteuer nach dem 

Gewerbeertrag maßgeblichen Gewerbeertrages sind die mit dem der 

Stromabgabe an Dritte dienenden Teil des Betriebes in wirtschaftlichem 
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Zusammenhang stehenden, den Freibetrag gemäß § 7 Z. l des 

Gewerbesteuergesetzes 1953, BGBl. Nr. 2/1954, übersteigenden 

Dauerschuldzinsen mit 5 0  v. H. anzusetzen. " 

4. § 7 entfällt. 

5. § 8 Abs. 1 zweiter Satz lautet: 

"Voraussetzung ist, daß es sich bei den 

Stromerzeugungsanlagen um Wasserkraftanlagen handelt, die nach dem 3 1. 

Dezember 1979 in Betrieb genommen werden, die energiewirtschaftlich 

zweckmäßig sind (§ 20 ) und für die eine vorzeitige Abschreibung gemäß 

§ 8 Abs. 4 Z. 4 des Einkommensteuergesetzes nicht in Anspruch genommen 

wurde, weiters, daß die Stromerzeugung den ausschließlichen 

Betriebsgegenstand darstellt und der Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger 

Buchführung ermittelt wird. " 

6. § 10 samt überschriften lautet: 

"2. ABSCHNITT 

Förderung von Fernwärmeversorgungsunternehmen 

§ 10. (1) Unternehmen, die zum Zwecke der entgeltlichen 

Versorgung anderer Wärme erzeugen und verteilen, anfallende Wärme 

verteilen oder von anderen Unternehmen bezogene Wärme verteilen 

(Fernwärmeversorgungsunternehmen) , deren Gewinn gemäß § 4 Abs. 1 oder 

§ 5 EStG ermittelt wird und bei deren Gewinnermittlung im selben Jahr 

keine Investitionsrücklage gemäß § 9 EStG gebildet wird, können zu 

Lasten der auf Fernwärmeanlagen (Abs. 2) entfallenden Gewinnanteile 

der in den Kalenderjahren 1980 bis 1989 endenden Wirtschafts jahre 
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steuerfreie Rücklagen im Ausmaß bis zu 5 0  v.H. des Gewinnes bzw. 

Gewinnanteiles im Sinne des § 5 Abs. 2 vor Bildung der 

Gewerbesteuerrückstellung und nach Abzug aller anderen 

Betriebsausgaben bilden, wenn für die Fernwärmeanlagen eine gesonderte 

Buchführung besteht. Die Rücklage ist im Jahresabschluß (der Bilanz) 

unter der Bezeichnung Fernwärmeförderungs-Rücklage nach 

Wirtschaftsjahren aufzugliedern und gesondert auszuweisen. 

(2) Fernwärmeanlagen sind 

1. Anlagen zur Erzeugung und Verteilung von Fernwärme zum Zwecke der 

entgeltlichen Abgabe an andere, die mit Anlagen zur Erzeugung 

elektrischer Energie im Sinne des § 2 Abs. 1 Z. 1 lit a gekoppelt 

sind (Kraft-Wärme-Kupplung) , hinsichtlich des auf die 

Fernwärmeabgabe entfallenden Teiles, 

2. Anlagen zur Verwertung oder zur übernahme und Verteilung 

industrieller oder gewerblicher Abfallwärme als Fernwärme, 

3. Anlagen, die der Reservehaltung und zum Ausgleich des 

Spitzenbedarfes von Fernwärmeanlagen im Sinne der Z. 1 und 2 

dienen." 

7. § 11 lautet: 

.. § 11. (1) Die Rücklage darf nur verwendet werden 

1. für die Anschaffung oder Herstellung von Fernwärmeanlagen (§ 10 

Abs. 2), sofern diese Anlagen energiewirtschaftlich zweckmäßig 

sind (§ 20 ) i 

2. für Herstellungsaufwendungen zur Verringerung der 

Umweltbelastungen durch Umweltverunreinigungen durch Verbesserung 

oder Ersetzung bestehender Anlagen. 

(2) § 2 Abs. 2 und 3 gilt sinngemäß." 

8. § 12 lautet: 
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"§ 12. § 3 gilt sinngemäß für Fernwärmeförderungs-Rücklagen. " 

9. § 13 lautet: 

"§ 13. § 4 gilt sinngemäß für Fernwärmeanlagen. "  

10. Die §§ 14 und 15 entfallen. 

11. § 16 lautet: 

"§ 16. (1) Unternehmen, die Gasversorgungsanlagen (Abs. 2 )  

betreiben und der allgemeinen Anschluß- und Versorgungspflicht gemäß 

§ 6 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes vom 13. Dezember 193 5, 

DRGBI. I, S 145 1, unterliegen (Gasversorgungsunternehmen) , deren 

Gewinn gemäß § 4 Abs. 1 oder § 5 ermittelt wird und bei deren 

Gewinnermittlung im selben Jahr keine Investitionsrücklage gemäß § 9 

gebildet wird, können zu Lasten der Gewinne aus dem Betrieb der 

Gasversorgungsanlagen der in den Kalenderjahren 1980 bis 1989 endenden 

wirtschafts jahre steuerfreie Rücklagen im Ausmaß bis zu 5 0  v. H. des 

Gewinnes vor Bildung der Gewerbesteuerrückstellung und nach Abzug 

aller anderen Betriebsausgaben bilden. Die Rücklage ist im 

Jahresabschluß (der Bilanz) unter der Bezeichnung 

Gasversorgungsförderungs-Rücklage nach Wirtschaftsjahren aufzugliedern 

und gesondert auszuweisen. 

(2) Gasversorgungsanlagen sind Anlagen zur Erzeugung oder 

übernahme und zur Speicherung, Fortleitung und Abgabe von Gas. 

(3 ) Die Rücklage darf nur für die Anschaffung oder 

Herstellung von Anlagen zur übernahme, Speicherung, Fortleitung und 

Abgabe von Gas verwendet werden, sofern diese Anlagen 

energiewirtschaftlich zweckmäßig sind (§ 20). § 2 Abs. 2 und 3 gilt 

sinngemäß. " 

121/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 7 von 52

www.parlament.gv.at



r 

-7 

12. § 17 hat zu lauten: 

"§ 17. § 3 gilt sinngemäß für 

Gasversorgungsförderungs-Rücklagen. " 

13. § 18 lautet: 

"§ 18. § 4 gilt sinngemäß für Gasversorgungsanlagen. " 

14. § 20 samt überschrift entfällt. An seine Stelle treten folgende 

Bestimmungen: 

" 4 . ABSCHNITT 

An- und Aberkennung der energiewirtschaftlichen Zweckmäßigkeit 

§ 20. (1) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 

Industrie hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen die 

energiewirtschaftliche Zweckmäßigkeit der von Elektrizitäts-, Wärme

und Gasversorgungsunternehmen (Energieversorgungsunternehmen) 

errichteten Anlagen im Sinne des § 2 Abs. 1 Z. 1, § 8, § 11 Abs. 1 

Z. 1 und § 16 Abs. 3 festzustellen und zu bescheinigen. Die 

energiewirtschaftliche Zweckmäßigkeit einer Anlage liegt vor, wenn die 

Anlage dem öffentlichen Interesse an einer bedarfsdeckenden und 

möglichst sicheren, kostengünstigen und umweltverträglichen Versorgung 

der Allgemeinheit entspricht. Dabei ist insbesondere auch Bedacht zu 

nehmen auf 

1. den voraussichtlichen Bedarf an den einzelnen Energiearten, 

2. den kostengünstigsten koordinierten Einsatz aller Energiearten, 

3. die bestmögliche und umweltverträglichste Verwertung der 

eingesetzen Rohenergie, 

4. die Verwendung heimischer Primärenergieträger, 
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5. die von der Republik österreich übernommenen internationalen 

Verpflichtungen, vor allem auf Grund des übereinkommens über ein 

Internationales Energieprogramm vom 18. November 1974, BGBl. Nr. 

3 17/1976, und seiner Durchführungsgesetzgebung, 

6. die voraussichtliche Entwicklung des internationalen 

Primärenergieangebotes, 

7. einen volkswirtschaftlich und energiewirtschaftlich ausgewogenen 

Einsatz einzuführender Primärenergieträger, 

8. die Zahlungsbilanz österreichs bzw. die Devisenbelastung durch 

die Einfuhr von Primärenergieträgern, 

9. die Förderung der verbundwirtschaftlichen Verflechtung der 

Energieversorgung österreichs, 

10. die Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt, 

11. die Möglichkeiten einer unweItverträglicheren Ausführung unter 

Berücksichtigung der wirtschaftlichen· Zumutbarkeit und der 

energiewirtschaftlichen Erfordernisse, 

12. eine mit den energie- und umweltpolitischen Zielsetzungen im 

Einklang stehende Standortwahl. 

(2) Bei Stromerzeugungsanlagen (§ 2 Abs. 1 Z. 1) ab einer 

Engpaßleistung von 50 MW hat der Feststellung gemäß Abs. 1 eine 

Prüfung der Auswirkungen des Vorhabens auf 

1. die ökologischen Gegebenheiten und Wechselwirkungen, 

2. die bebaute Umwelt und die Landschaft, 

3. die Gesundheit und sonstige nachteilige Einwirkungen auf die 

Nachbarn 

vorauszugehen. 

§ 21. (1) Anträge auf Bescheinigung der 

energiewirtschaftlichen Zweckmäßigkeit sind beim Bundesministerium für 

Handel, Gewerbe und Industrie vor Baubeginn einzubringen. Anträgen für 

1 
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Stromerzeugungsanlagen im Sinne des § 2 Abs. 1 Z. 1 ab einer 

Engpaßleistung von 5 0  MW sind anzuschließen 

1. eine Begründung für die Wahl 

a) der Art 

b) des Umfanges 

c) des Standortes 

des Vorhabens unter Bedachtnahme auf weitere Möglichkeiten einer 

wirtschaftlich zumutbaren und den energiepolitischen 

Erfordernissen entsprechenden Verwirklichung des Vorhabens, 

2. ein Gutachten über die Auswirkungen des Vorhabens auf die im § 17 

Abs. 2 angeführten Schutzgüter. Das Gutachten ist durch eine 

Anstalt des Bundes und der Länder, durch Bundes- oder 

Landesgesetze errichtete Anstalten oder Institute, Institute 

österreichischer Universitäten, österreichische Ziviltechniker 

sowie sonstige vom Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 

Industrie im Einzelfall zugelassene Sachverständige, die auf 

Grund ihrer Tätigkeit die im § 20 Abs. 2 angeführten Auswirkungen 

zu beurteilen vermögen, zu erstellen. 

(2) Auf Grund des Antrages hat des Bundesministerium für 

Handel, Gewerbe und Industrie ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Im 

Rahmen dieses Ermittlungsverfahrens ist insbesondere auch eine 

Stellungnahme des Energieförderungsbeirates einzuholen. 

(3) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie hat 

das vorliegen der energiewirtschaftlichen Zweckmäßigkeit im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen zu bescheinigen. 

Liegen die Voraussetzungen für die Ausstellung einer Bescheinigung 

nicht vor, hat der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie 

dies im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen bescheidmäßig 

festzustellen. 
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§ 22. (1) Das Energieversorgungsunternehmen ist verpflichtet, 

alle Ereignisse, welche zu einer Änderung des der Bescheinigung 

zugrundegelegten Projektes führen, dem Bundesminister für Handel, 

Gewerbe und Industrie unverzüglich anzuzeigen. 

(2) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie kann 

über eine Anlage, für die die energiewirtschaftliche Zweckmäßigkeit 

bescheinigt worden ist, Auskunft über alle technischen und 

wirtschaftlichen Vorgänge bis zum Ablauf der ersten drei 

Vollbetriebsjahre verlangen. Die Energieversorgungsunternehmen sind 

verpflichtet, den vom Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 

Industrie beauftragten Personen ungehinderten Zutritt zu diesen 

Anlagen zu gewähren. 

(3 ) Wird bei der Herstellung einer Anlage von den Angaben, 

die der Bescheinigung zugrundegelegt worden sind, abgewichen, und ist 

auf Grund dieser Abweichung die Anlage nicht mehr 

energiewirtschaftlich zweckmäßig, hat der Bundesminister für Handel, 

Gewerbe und Industrie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

Finanzen die energiewirtschaftliche Zweckmäßigkeit bescheidmäßig 

abzuerkennen. 

§ 23. Auf das Verfahren auf Feststellung und Anerkennung der 

energiewirtschaftlichen Zweckmäßigkeit finden die Vorschriften des 

Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 195 0, BGBI. Nr. 172 in der 

jeweils geltenden Fassung nach Maßgabe der in den §§ 20 bis 22 

enthaltenen Änderungen und Ergänzungen Anwendung. 

5. ABSCHNITT 

Ausbaupläne für leitungsgebundene Energien und Energi�bericht 
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§ 24. Der Verband der Elektrizitätswerke österreichs sowie 

der Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen haben 

zehn jährige Ausbaupläne für leitungsgebundene Energien zu erstellen, 

die jährlich zu aktualisieren und dem Bundesminister für Handel, 

Gewerbe und Industrie bis 30. Juni jeden Jahres vorzulegen sind. 

Dieser hat sie dem Energieförderungsbeirat zu übermitteln (§ 26 Abs. 1 

Z. 2). 

§ 25. Die Bundesregierung hat zweijährlich einen 

Energiebericht zu erstatten, der auch die voraussichtliche Entwicklung 

des Energiebedarfes und der volkswirtschaftlich empfehlenswerten und 

mit dem öffentlichen Interesse im voraussichtlichen Einklang stehenden 

Art der Energieaufbringung für mindestens die nächsten zehn Jahre 

enthält. Die Bundesregierung hat diesen Bericht bis zum 3 0. November 

des auf die jeweiligen beiden Berichtsjahre folgenden Kalenderjahres 

dem Nationalrat zuzuleiten. 

6. ABSCHNITT 

Energieförderungsbeirat 

§ 26. (1) Zur Beratung des Bundesministers für Handel, 

Gewerbe und Industrie für Fragen der Energieförderung wird beim 

Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie ein Beirat mit der 

Bezeichnung "Energieförderungsbeirat" eingerichtet. Ihm obliegt 

insbesondere 

1. die Erörterung von Grundsatzfragen und Fragen von gemeinsamen 

Interesse der österreichischen Energiewirtschaft, 

121/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)12 von 52

www.parlament.gv.at



-12 

2. die Beratung über die zehnjährigen Ausbaupläne für die 

österreichische Elektrizitätswirtschaft, für die 

Fernwärmewirtschaft sowie für die Gaswirtschaft, 

3. die Herausgabe von Empfehlungen bezüglich der Vereinheitlichung 

der inneren Organisation, des Rechnungswesens einschließlich des 

Kontenrahmens und der Bilanzierung der 

Energieversorgungsunternehmen sowie des Ausbaues eines 

einheitlichen Datensystems und einheitlichen Datenverarbeitung, 

4. die Abgabe von Stellungnahmen zur energiewirtschaftlichen 

Zweckmäßigkeit von Anlagen (§ 20 ) .  

(2) Dem Energieförderungsbeirat ist nach Ablauf der ersten 

drei Vollbetriebs jahre einer für energiewirtschaftlich zweckmäßig 

erklärten Anlage eine Aufstellung der endgültigen Baukosten sowie der 

Betriebskosten der ersten drei VOllbetriebs jahre vorzulegen. 

§ 27. Dem Beirat haben als Mitglieder anzugehören: 

1. Zwei Vertreter des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und 

Industrie, 

2. zwei Vertreter des Bundesministeriums für Finanzen, 

3. ein Vertreter des Verbandes der Elektrizitätswerke österreichs, 

4. ein Vertreter des Fachverbandes der Gas- und 

Wärmeversorgungsunternehmungen, 

5. je ein Vertreter der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, 

der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern österreichs, 

des österreichischen Arbeiterkammertrages und des 

österreichischen Gewerkschaftsbundes. 

Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu bestellen. 

§ 28. Die Mitglieder des Beirates mit Ausnahme der in § 27 z. 

2 genannten werden für die Dauer von drei Jahren vom Bundesminister 
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für Handel, Gewerbe und Industrie im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für Finanzen bestellt; davon die unter § 27 Z. 3 bis 5 

genannten auf Vorschlag der entsendenden Stellen. Die in § 27 Z. 2 

genannten Mitglieder werden vom Bundesminister für Finanzen bestellt. 

§ 29. (1) Den Vorsitz im Energieförderungsbeirat führt einer 

der Vertreter des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und 

Industrie. Die Geschäfte des Beirates sind vom Bundesministerium für 

Handel, Gewerbe und Industrie zu führen. 

(2) Der Vorsitzende hat den Beirat mindestens einmal jährlich 

zu einer Sitzung einzuberufen. Er hat weiters ohne Verzug eine Sitzung 

einzuberufen, wenn es der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 

Industrie zur Behandlung einer bestimmten Angelegenheit verlangt. 

§ 3 0. Der Vorsitzende kann namens des Beirates vom 

Bundeslastenverteiler, von den Landeslastenverteilern sowie von den 

Energieversorgungsunternehmen alle Auskünfte einholen, die dem Beirat 

zur Erfüllung der ihm im Rahmen dieses Bundesgesetzes obliegenden 

Aufgaben notwendig erscheinen, sowie zur Beratung auch Sachverständige 

heranziehen. Ist die Beiziehung eines Sachverständigen für die Abgabe 

einer Stellungnahme gemäß § 25 Abs. 1 Z. 4 erforderlich, sind die 

dadurch entstehenden Barauslagen vom Antragsteller zu tragen. 

§ 3 1. Der Beirat hat seine Geschäftsordnung mit einfacher 

Mehrheit zu beschließen. Die Geschäftsordnung hat unter Bedachtnahme 

auf die §§ 2 4  bis 28 die Tätigkeit des Beirates möglichst zweckmäßig 

zu regeln. Sie bedarf der Genehmigung des Bundesministers für Handel, 

Gewerbe und Industrie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

Finanzen. 
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§ 3 2. Die Mitglieder des Beirates dürfen Amts-, Geschäfts

oder Betriebsgeheimnisse, die ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut 

werden oder zugänglich geworden sind, während der Dauer ihrer 

Bestellung und auch nach Erlöschen ihrer Funktion nicht offenbaren 

oder verwerten. Sie sind, soweit sie nicht beamtete Vertreter sind, 

vom Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie auf die 

gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu verpflichten. Bei 

nachgewiesener Verletzung der Verschwiegenheitspflicht hat der 

Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie das betreffende 

Mitglied des Beirates von seiner Funktion abzuberufen. " 

15. An die Stelle der §§ 21 bis 23 samt überschrift treten folgende 

Bestimmungen: 

"7. ABSCHNITT 

übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 3 3. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1980 in Kraft. 

§ 3 4. Die Bestimmungen des § 9 sind auch auf die im § 8 des 

Elektrizitätsförderungsgesetzes 1969, BGBI. Nr. 19/1970, genannten 

Unternehmen anzuwenden. 

§ 3 5. Mit der Voll ziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut 

1. hinsichtlich des § 2 5  die Bundesregierung, 

2. hinsichtlich der §§ 20, 2 1, 23, 28 und 3 1  der Bundesminister für 

Handel, Gewerbe und Industrie im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für Finanzen, sowie hinsichtlich der § 20 Abs. 1 

z. 10 bis 12 und Abs. 2 auch im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz, 
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3. hinsichtlich der §§ 22, 2 4, 26, 27, 29, 3 0  und 3 2  der 

Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie, 

4. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für 

Finanzen. " 

Artikel 11 

1. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1985 in Kraft. 

2. Für Kleinwasserkraftwerke (§ 8) , deren Baubeginn vor 

Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes liegt, ist zur Inanspruchnahme der 

steuerlichen Begünstigungen gemäß § 9 eine Bescheinigung über die 

energiewirtschaftliche Zweckmäßigkeit nicht erforderlich. 

3. Bis zur Erlassung einer Geschäftsordnung gemäß Artikel I Z. 14 

§ 3 1  hat der Energieförderungsbeirat die zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes geltenden Geschäftsordnungen des 

Elektrizitätsförderungsbeirates und des Energieförderungsbeirates 

sinngemäß anzuwenden. 

4. Mit der Voll ziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut 

a) hinsichtlich der §§ 20, 2 1, 23, 28 und 3 1  im Art. I Z. 14 der 

Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie im Einvernehmen 

mit dem Bundesminister für Finanzen, 

b) hinsichtlich der §§ 22, 2 4, 26, 27, 29, 3 0  und 3 2  im Art. I Z. 14 

und hinsichtlich des Art. 11 Z. 3 der Bundesminister für Handel, 

Gewerbe und Industrie, 

c) hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für 

Finanzen. 
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VORBLATT 

Probleme: 

Die abgabenrechtlichen Begünstigungen für 

Energieversorgungsunternehmen sind derzeit nicht ausreichend auf eine 

einheitliche Linie in der grundsätzlichen Energie- und Umweltpolitik 

abgestimmt. 

Ziele: 

Das für die abgabenrechtlichen Begünstigungen erforderliche 

Verfahren über die energiewirtschaftliche Zweckmäßigkeit und die 

Organisation des Energieförderungsbeirates sollen neu geregelt werden. 

Die abgabenrechtlichen Vorschriften sollen den energiewirtschaftlichen 

Erfordernissen angepaßt werden. 

Lösungen: 

Die Verwendungstatbestände der Elektrizitätsförderungs- und 

Fernwärmeförderungs-Rücklagen sollen erweitert werden. Das Erfordernis 

einer Bescheinigung über die energiewirtschaftliche Zweckmäßigkeit 

soll in vermehrtem Umfang gelten. Die Anerkennung der 

energiewirtschaftlichen Zweckmäßigkeit soll vermehrt von der 

Umweltschutzverträglichkeit abhängen. Die energiewirtschaftliche 

Zweckmäßigkeit soll unter bestimmten Voraussetzungen auch aberkannt 

werden können. Die Arbeit des Energieförderungsbeirates soll auf eine 

ob jektive Basis gestellt werden. 

Kosten: 

Ein Abgabenausfall ist nicht zu erwarten. Ein personeller 

Mehraufwand von drei Dienstposten wird sich aus der Erweiterung der 
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Aufgaben des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie 

ergeben. 
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E r 1 ä u t e r u n  g e n  

Allgemeiner Teil 

1. Die ausreichende Versorgung der Allgemeinheit mit Energie ist eine 

der wichtigsten Voraussetzungen für ein ungestörtes 

wirtschaftliches und soziales Leben in der modernen 

Industriegesellschaft. Der hervorragende volkswirtschaftliche 

Stellenwert einer ausreichenden Versorgung mit leitungsgebundenen 

Energien wurde bereits in der ersten Republik erkannt und dieser 

Bedeutung durch verschiedene Förderungsgesetze, die Steuer- und 

Gebührenbefreiungen für Stromlieferungsunternehmen vorsahen, 

Rechnung getragen. Im Jahr 193 8 wurde das deutsche Steuerrecht in 

österreich eingeführt. Die steuerliche Begünstigung von 

Stromlieferungsunternehmen wurde zunächst im Wege von 

Verwaltungsanordnungen und letztlich durch die Verordnung über die 

steuerliche Begünstigung von Wasserkraftwerken 

(Wasserkraftverordnung 1944, RGBl. 1944/1 S 278) fortgesetzt. 1953 

wurden diese reichsdeutschen Elektrizitätsförderungsbestimmungen 

durch das Elektrizitätsförderungsgesetz 1953 außer Kraft gesetzt, 

das wiederum durch das Elektrizitätsförderungsgesetz 1969 abgelöst 

wurde. All diesen energiepolitischen Förderungsmaßnahmen war 

gemeinsam, daß sich diese Maßnahmen nur auf die inländischen 

Primärenergieträger Wasser und Kohle bezogen. 

Die Erdölkrise im Herbst 1973 hat jedoch sowohl der breiten 

öffentlichkeit wie auch den für die Energieversorgung 

verantwortlichen Stellen insbesondere auch wegen der rasch 

zunehmenden Abhängigkeit der Energieversorgung österreichs von der 
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Einfuhr und von der Greifbarkeit ausländischer Energieträger die 

Notwendigkeit tiefgreifender und tragfähiger Vorkehrungen und 

Vorsorgen klar gemacht und insbesondere jedoch auch gezeigt, daß 

eine optimale Ausnützung der zur Verfügung stehenden oder zu 

erschließenden Energien und die Schaffung von 

Substitutionsmöglichkeiten eine einheitliche energiepolitische 

Betrachtungsweise zur Voraussetzung haben, wobei insbesondere der 

gegenseitigen Abstimmung aller leitungsgebundenen Energiearten 

besonderes Augenmerk zuzuwenden ist. 

Angesichts dieser Entwicklung wurden im 

Energieförderungsgesetz 1979 (EnFG 1979) Förderungsmaßnahmen nicht 

nur für die Elektrizitätswirtschaft bzw. für den Ausbau von Anlagen 

zur Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie vorgesehen, 

sondern auch Förderungsmaßnahmen für den Ausbau von Anlagen, die 

der Erzeugung und Fortleitung von Wärme dienen, sowie von Anlagen 

zur übernahme, Speicherung, Fortleitung und Abgabe von Gas in den 

Geltungsbereich des EnFG 1979 einbezogen. 

Mit dem vorliegenden Entwurf soll der durch das EnFG 1979 

begonnene Weg einer wohlausgewogenen steuerlichen Förderung aller 

leitungsgebundenen Energiearten unter Berücksichtigung der 

voraussichtlichen Entwicklung des Energiebedarfes und der 

volkswirtschaftlich empfehlenswerten und mit dem öffentlichen 

Interesse im Einklang stehenden Art der Energieaufbringung weiter 

fortgesetzt und auch in systematischer Hinsicht vertieft werden. 

2. Die im letzten Jahrzehnt klarer erkennbar gewordenen 

Schwierigkeiten, die Welt sicher, kostengünstig, störungsfrei und 

insbesondere umweltverträglich mit der notwendigen Energie zu 
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versorgen, haben zur Entwicklung von Optimierungsmodellen geführt, 

die die Ermittlung von Energieversorgungssystemen unter bestimmten 

Ziel funktionen (z. B. des volkswirtschaftlichen Kostenminimums) in 

verschiedenen denkbaren Varianten ("Szenarien") ermöglichen. Durch 

die Berücksichtigung verschiedener energiepolitischer Zielsetzungen 

und Wertvorstellungen (Bedarfsdeckung, Wirtschaftlichkeit, 

Sicherheit, Umweltverträglichkeit, soziale Verträglichkeit) bilden 

diese Modelle eine rationelle Basis für politische Entscheidungen 

zur Energieversorgung, wie etwa des kostengünstigsten 

"Energiesystems" • 

Der österreichische Energiebericht 1984 wurde unter 

Zuhilfenahme des von der IEA entwickelten Optimierungsmodells 

"MARKAL" erstellt. Unter Zugrundelegung der oben dargestellten 

Zielsetzungen kann daher davon ausgegangen werden, daß die in
· 

diesem Bericht enthaltenen Aussagen über die voraussichtliche 

Entwicklung des Energiebedarfs und der volkswirtschaftlich 

empfehlenswerten und mit dem öffentlichen Interesse im Einklang 

stehenden Art der Energieaufbringung, objektive Kriterien für die 

Bildung eines Maßstabes für die Beurteilung der 

energiewirtschaftlichen Zweckmäßigkeit im Einzelfall darstellen. 

Die Berücksichtigung der energiewirtschaftlichen Zweckmäßigkeit bei 

Investitionen von Energieversorgungsunternehmen erscheint 

insbesondere im Hinblick auf deren volkswirtschaftliche Funktion 

geboten. 

Volkswirtschaftliche Funktion der 

Energieversorgungsunternehmen ist es, jedermann im erforderlichen 

Ausmaß mit Energie zu versorgen. Voraussetzung für die Erfüllung 

dieser Aufgaben ist, daß die für die Bereitstellung und 
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leitungsgebundene Verteilung erforderlichen Vorkehrungen so 

rechtzeitig getroffen werden, daß die Versorgung mit 

leitungsgebundenen Energien zum gegebenen Zeitpunkt optimal 

erfolgen kann. Im Hinblick auf den langen Zeitraum, der für die 

Errichtung von Anlagen zur Energieerzeugung und -verteilung 

erforderlich ist, müssen Investitionsentscheidungen bereits zu 

einem möglichst frühen Zeitpunkt getroffen werden. 

Andererseits sind Investitionen für Energieerzeugungs- und 

Energieverteilungsanlagen in der Regel kostenintensiv, sodaß bei 

Schaffung von Oberkapazitäten Aufwendungen getätigt werden, denen 

keine entsprechenden Erträge gegenüberstehen. Die dadurch 

entstehenden Mehrkosten bewirken entweder erhöhte Energiepreise für 

die Energiekonsumenten oder negative betriebswirtschaftliche 

Auswirkungen auf die Unternehmen. Abgesehen von dem Umstand, daß 

der weitaus überwiegende Teil der Energieversorgungsunternehmen im 

Eigentum der öffentlichen Hand steht und somit 

betriebswirtschaftliche Fehlentwicklungen auch aus dieser Sicht 

letztlich von der Allgemeinheit zu tragen sind, läßt es 

insbesondere die volkswirtschaftliche Funktion der 

Energieversorgungsunternehmen, die sich einerseits aus der 

überragenden Bedeutung der Energieversorgung als eine der 

wichtigsten Voraussetzungen für ein ungestörtes wirtschaftliches 

und soziales Leben, andererseits aus der MonopolsteIlung der 

Energieversorgungsunternehmen ergibt, geboten erscheinen, die 

Herstellung und Anschaffung von Energieerzeugungs- und 

Energieverteilungsanlagen generell nur mehr dann steuerlich zu 

begünstigen, wenn diese Investitionen unter Zugrundelegung der 

voraussichtlichen Entwicklung des Energiebedarfes und der 

volkswirtschaftlich empfehlenswerten Art der Energieaufbringung und 
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dem öffentlichen Interesse im voraussichtlichen Einklang stehen. Es 

soll daher durch einen bereits dem allgemeinen 

Begutachtungsverfahren zugeleiteten Entwurf einer 

Einkommensteuergesetznovelle auch die Geltendmachung einer 

vorzeitigen Abschreibung (§ 8, § 122 Abs. 3 EStG) , die 

Geltendmachung des Investitionsfreibetrages (§ 10 EStG) sowie die 

bestimmungsgemäße Verwendung der Investitionsrücklagen (§ 9 EStG) 

bei Energieerzeugungs- und -verteilungsanlagen an die 

energiewirtschaftliehe Zweckmäßigkeit dieser Anlage nach den 

Vorschriften des EnFG geknüpft werden. Maßstab für die Beurteilung 

des Vorliegens dieses Sachverhaltes werden in der Regel die im 

Energiebericht der Bundesregierung enthaltenen Aussagen sein. 

3. Der energiepolitischen Zielsetzung, spartenmäßige Interessen im 

Sinne eines wohlabgewogenen Einsatzes aller Energiearten 

zurückzustellen und insbesondere eine einheitliche Linie in der 

grundsätzlichen Energiepolitik sowohl nach innen als auch nach 

außen zu verfolgen, entspricht es auch, daß im Rahmen dieses 

Bundesgesetzes nur mehr ein energiepolitischer Beirat 

(Energieförderungsbeirat) vorgesehen ist. Durch die im vorliegenden 

Entwurf in Aussicht genommene Änderung in der Zusammensetzung des 

Energieförderungsbeirates sowie insbesondere die nunmehr bestehende 

Möglichkeit, künftig auch unabhängige Sachverständige zur Beratung 

und vor allem zur Ausarbeitung von Entscheidungsgrundlagen 

heranzuziehen, sollen die vom Energieförderungsbeirat 

ausgearbeiteten Empfehlungen, Gutachten und Stellungnahmen auf eine 

objektive und rational nachvollziehbare Basis gestellt werden. 

Schließlich soll durch die Verringerung der Vertreter der 

Elektrizitätswirtschaft, die bisher sowohl im 

Elektrizitätsförderungsbeirat als auch im Energieförderungsbeirat 
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die absolute Mehrheit gebildet haben, der in der öffentlichkeit 

sicher zu Unrecht entstandene Eindruck einer sachlich nicht 

gerechtfertigten Einflußnahme dieser Energiesparte auf 

energiepolitische Entscheidungen beseitigt werden. 

4. Einen weiteren Schwerpunkt des vorliegenden Entwurfes bildet die 

Berücksichtigung der Umweltverträglichkeit bei der Beurteilung der 

energiewirtschaftlichen Zweckmäßigkeit, wodurch die bereits im 

Energiebericht 1984 zum Ausdruck gebrachte Ansicht, daß 

Energiepolitik und Umweltpolitik als Einheit anzusehen sind, 

manifestiert wird. Insoweit die energiepolitische Verwirklichung 

der umweltpolitischen Zielsetzungen zu einer Reduktion der 

energetischen Umwandlungsprozesse führt, entspricht dies 

gleichzeitig den energiepolitischen Zielsetzungen einer möglichst 

sparsamen Verwendung der Energieressourcen. Energiepolitische 

Zielsetzungen sind daher insoweit mit umweltpolitischen Zielen ; 

deckungsgleich und können insbesondere auch mit den selben Mitteln 

verwirklicht werden. Insoweit dies nicht der Fall ist, ist bei der 

Beurteilung der "möglichst umweltverträglichen Versorgung der 

Allgemeinheit" davon auszugehen, daß jegliche Beeinträchtigung der 

Umwelt auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß zu beschränken 

ist, wobei auf die Vermeidung von Umweltbelastungen, die zur 

Beeinträchtigung menschlicher Gesundheit führen können, besonders 

Bedacht zu nehmen sein wird. 

5. Neu vorgesehen ist auch die Möglichkeit, einer Anlage die 

energiewirtschaftliche Zweckmäßigkeit abzuerkennen, wenn bei deren 

Herstellung von dem der Bescheinigung zugrundegelegten Sachverhalt 

abgewichen wurde. Zur überprüfung, ob die der Bescheinigung 

zugrundegelegten Angaben bei der Durchführung eines Projektes 
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eingehalten werden, kann der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 

Industrie bis zum Ablauf der ersten drei Vollbetriebs jahre Auskunft 

über alle technischen und wirtschaftlichen Vorgänge verlangen. 

6. Weitere Änderungen sind: 

Bindung der steuerbegünstigten Förderung der Herstellung von 

Verteilungseinrichtungen ab einer Nennspannung von 220 kV an die 

energiewirtschaftliche Zweckmäßigkeit 

Vereinheitlichung des Verfahrens zur Bescheinigung der 

energiewirtschaftlichen Zweckmäßigkeit von Energieerzeugungs- und 

Energieverteilungsanlagen 

Bindung der Rücklage an den Betrieb 

Erweiterung der Fernwärmeversorgungs- und Gasversorgungs

Rücklagenverwendungen auf technische Nebenanlagen 

7. Unter Berücksichtigung des Zieles einer Vereinheitlichung des 

Zweckmäßigkeitsverfahrens soll das EnFG durch die Novelle folgenden 

Aufbau erhalten: 

1. Abschnitt 

- Förderung von Elektrizitätsversorgungsunternehmen 

2. Abschnitt 

- Förderung von Fernwärmeversorgungsunternehmen 

3. Abschnitt 

- Förderung von Gasversorgungsunternehmen 

4. Abschnitt 
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- An- und Aberkennung der energiewirtschaftlichen Zweckmäßigkeit 

5. Abschnitt 

- Ausbaupläne für leistungsgebundene Energien und Energiebericht 

6. Abschnitt 

- Energieförderungsbeirat 

7. Abschnitt 

- tlbergangs- und Schlußvorschriften 

8. Mit der vorgeschlagenen Regelung ist ein finanzieller Mehraufwand 

verbunden. Bis jetzt ist es gelungen, die Verfahren zur 

Feststellung der energiewirtschaftlichen Zweckmäßigkeit von Anlagen 

gemäß § 2 Abs. 4 EnFG 1979 mit dem bestehenen Personal des 

Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie zu bewältigen. 

Die Ausdehnung der Feststellung der energiewirtschaftlichen 

Zweckmäßigkeit auf Leitungsanlagen sowie insbesondere auf 

Wirtschaftsgüter des Anlagenvermögens, für die 

Investitionsbegünstigungen des EStG in Anspruch genommen werden und 

die Berücksichtigung der Umweltkomponenten bedingen jedoch einen 

personellen Mehraufwand von drei Dienstposten. 

Besonderer Teil 

ZuZ. 1 (§ 2): 

Die Rücklagenverwendungstatbestände für 

Elektrizitätsversorgungsunternehmen sollen insofern geändert werden, 
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als in Abs. 1 Z. 1 lit b bzw c nunmehr auch die Verwendung der 

Rücklage für Anlagen zur Verteilung elektrischer Energie mit einer 

Nennspannung ab 220 kV sowie für Fernwärmeanlagen an die 

energiewirtschaftliche Zweckmäßigkeit geknüpft wird. 

Durch die Verwendung des Ausdruckes "Anlagen zur Verteilung 

elektrischer Energie" gegenüber dem Ausdruck "Anlagen zur Leitung 

elektrischer Energie" soll klar zum Ausdruck gebracht werden, daß die 

Inanspruchnahme der Steuerbegünstigungen nach diesen 

Rücklagenverwendungstatbeständen nicht bloß auf Leitungen im engeren 

Sinn beschränkt ist, sondern auch Nebeneinrichtungen, wie etwa 

Transformatoren etc. , umfaßt. 

Abs. 1 Z. 4 sieht neu vor, daß die Energieförderungsrücklage 

auch für Aufwendungen zur Altanlagensanierung verwendet werden darf. 

Diese Altanlagensanierung kann entweder durch eine Zusatzausrüstung zu 

bestehenden Anlagen oder durch deren Erneuerung erfolgen. 

Voraussetzung ist, daß diese Aufwendungen zum aktivierungspflichtigen 

Herstellungsaufwand gehören. 

Mit der Verwendung des Begriffes "Anschaffung" in Ahs. 1 Z. 5 

bis 7 an Stelle des Begriffes "Erwerb" im bisherigen Abs. 1 Z. 3 bis 5 

soll auf den einkommensteuerrechtlich maßgebenden Terminus Bedacht 

genommen werden. 

Da an der vollen Dispositionsfreiheit des Unternehmens 

hinsichtlich der Art und des Ausmaßes der Rücklagenverwendung kein 

Zweifel besteht, soll der bisherige erste Satz im Abs. 2 entfallen. 

Mit der Einschränkung der Rücklagenverwendung für mittelbar 

dem begünstigten Zweck dienende Anlagen auf sonstige technische 

Anlagen im Abs. 3 soll die Verwendung im Sinne der bisherigen 

Verwaltungsübung - soweit dies nicht schon im neugefaßten Abs. 1 Z. 1 

lit b Deckung findet - auf Anlagen wie Krananlagen oder 

Aufzugsanlagen, nicht hingegen etwa auf Verwaltungsgebäude oder Pkw 

bezogen werden. 
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Die bisherigen Abs. 4 und 5 sollen im Hinblick auf die 

Neuregelung des Zweckmäßigkeitsbescheinigungsverfahrens im 4. 

Abschnitt entfallen. 

Zu Z. 2 (§ 3 ) : 

Mit der Neufassung des Abs. 1 und 2 im § 3 sollen die Art der 

Rücklagenverwendung genauer bestimmt und die 

Rücklagennachversteuerungstatbestände neu geregelt werden. Nach Abs. 1 

kann eine Rücklage nach Wahl des Unternehmens innerhalb der dem 

Rücklagenbildungsjahr folgenden fünf wirtschaftsjahre bestimmungsgemäß 

verwendet oder (auch bei Vorliegen entsprechender Investitionen) bis 

zum Ablauf der Verwendungsfrist fortgeführt werden. Ein Verwendungs

oder Verrechnungs zwang soll weiterhin ebensowenig wie die Möglichkeit 

einer freiwilligen vorzeitigen Auflösung der Rücklage bestehen. Der 

neue Hinweis auf die bestimmungsgemäße Verwendung in Höhe der 

Aufwendungen stellt die Beziehung zu den maßgeblichen steuerlichen 

Anschaffungs-, (Teil) Herstellungskosten bzw laufenden Aufwendungen 

her. 

Im Abs. 2 soll im Hinblick auf die im § 22 vorgesehene 

Möglichkeit der bescheidmäßigen Aberkennung der eingeräumten 

energiewirtschaftlichen Zweckmäßigkeit ein neuer 

Nachversteuerungstatbestand geschaffen werden. Zur Vermeidung von 

Härten soll innerhalb eines offenen Rücklagenverwendungszeitraumes die 

Möglichkeit einer Ersatzverwendung offengehalten werden. Der die 

Wertpapierbehaltefrist betreffende Nachversteuerungstatbestand soll 

auf eine tatsächliche zehnjährige Bindung (mit der Möglichkeit einer 

Ersatzanschaffung) und auf jegliches Ausscheiden der Wertpapiere aus 

dem Betriebsvermögen erweitert werden. 

ZuZ. 3 (§ 4) : 
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Mit der Neufassung des zweiten Satzes des § 4 soll 

klargestellt werden, daß sich die Dauerschuldzinsenregelung ebenso wie 

bei der Gewerbekapitalsteuerregelung auf den der Stromabgabe an Dritte 

dienenden Teil des Betriebes bezieht und daß der anzuwendende 

Prozentsatz an die Stelle des allgemein im § 7 Z. 1 GewStG 1953 

genannten Prozentsatzes tritt. 

ZuZ. 4 (§ 7): 

Die Regelungen des § 7 über den Elektrizitätsförderungsbeirat 

sollen im Hinblick auf die Neuregelung im 6. Abschnitt entfallen. 

ZuZ. 5 (§ 8): 

Die abgabenrechtlichen Begünstigungen für 

Kleinwasserkraftanlagen sollen entsprechend der bisherigen Auslegung 

in übereinstimmung mit der im § 8 Abs. 4 Z. 4 EStG 1972 enthaltenen 

Ausschlußbestimmung nur dann ,in Anspruch genommen werden können, wenn 

für die Anlage die erhöhte vorzeitige Abschreibung nicht in Anspruch 

genommen wurde. Als zusätzliche Voraussetzung ist neu vorgesehen, daß 

die Stromerzeugungsanlagen energiewirtschaftlich zweckmäßig sind. Die 

energiewirtschaftliche Zweckmäßigkeit ist entsprechend den 

Bestimmungen des 4. Abschnittes vom Bundesminister für Handel, Gewerbe 

und Industrie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 

festzustellen und zu bescheinigen. Gemäß der übergangsbestimmung des 

Art. II Z. 2 ist jedoch für Kleinwasserkraftanlagen, die vor 

Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes errichtet worden sind, eine 

Bescheinigung der energiewirtschaftlichen Zweckmäßigkeit nicht 

erforderlich. 

Zu Z. 6 und 7 (§§ 10 und 11): 
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Die Bestimmungen der §§ 10 und 11 sollen neu gefaßt werden. 

Die Umschreibung des Begriffes "FernW'�rmeversorgungsunternehmen" folgt 

der Definition im Entwurf eines Fernwärmewirtschaftsgesetzes, der dem 

allgemeinen Begutachtungsverfahren zugeleitet worden ist. Da die 

Versorgung anderer mit Fernwärme eine Tätigkeit ist, deren Ausübung an 

das Vorliegen einer Gewerbeberechtigung gebunden ist und 

Fernwärmeversorgungsunternehmen Mitglieder des Fachverbandes des Gas

und Wärmeversorgungsunternehmen sein müssen, werden diese Kriterien 

für die Beurteilung maßgeblich sein, ob die in diesem Gesetz 

enthaltenen Begünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die 

Begriffsbestimmung der Fernwärmeanlagen stimmt mit der bisher im § 10 

enthaltenen überein. Unternehmen, die Anlagen zur Erzeugung von 

Fernwärme ohne Kraft-Wärme-Kupplung betreiben, sind hinsichtlich 

dieser Anlagen weiterhin nicht begünstigt. 

§ 11 Abs. 1 Z. 1 entspricht inhaltlich den 

Rücklagenverwendungstatbeständen des bisherigen § 10. 

Mit dem in den Abs. 2 aufgenommenen Verweis auf § 2 Abs. 2 

und 3 soll erreicht werden, daß die Rücklagenverwendung auch 

Teilherstellungskosten und mittelbar dem begünstigten Zweck dienende 

Anlagen einschließt. 

Zu Z. 8 (§ 12): 

Mit dem Verweis auf § 3 im § 12 sollen die Regelungen über 

den Rücklagenverwendungszeitraum, die Art der Rücklagenverwendung und 

die Nachversteuerung der Rücklage (ausgenommen den 

Wertpapiertatbestand) auch bei der Fernwärmeversorgung entsprechend 

gelten. 

Zu Z. 9 (§ 13 ): 
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Mit dem Verweis auf § 4 wird erreicht, daß die die 

Elektrizitätsversorgungsunternehmen betreffenden Gewerbekapitalsteuer

und Dauerschuldzinsenregelungen für Fernwärmeversorgungsunternehmen 

hinsichtlich der Fernwärmeanlagen entsprechend gelten. 

Zu Z. 10 (§§ 14 und 15 ): 

Die Bestimmungen der §§ 14 und 15 über die 

energiewirtschaftliche Zweckmäßigkeit und den Energieförderungsbeirat 

sollen im Hinblick auf die Neuregelung in den Abschnitten 4 und 6 

entfallen .. 

Zu Z. 11 (§ 16): 

Die Bestimmungen des § 16 sollen neu gefaßt werden. Von einer 

Anschluß- und Versorgungspflicht im Sinne des § 6 Abs. 1 

Energiewirtschaftsgesetz kann nur bei jenen Unternehmen ausgegangen 

werden, die die Versorgung anderer mit dem Energieträger Gas entweder 

bereits vor dem Inkrafttreten des Energiewirtschaftsgesetzes in 

österreich (15. Feber 1939) ausgeübt haben oder denen eine Genehmigung 

gemäß § 5 Energiewirtschaftsgesetz erteilt worden ist. Hinsichtlich 

Unternehmen, auf die diese Voraussetzungen nicht zutreffen, kann nicht 

von einer allgemeinen Anschluß- und Versorgungspflicht im Sinne des 

§ 6 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz ausgegangen werden. Diese 

Unternehmen fallen daher nicht in den Geltungsbereich dieses 

Bundesgesetzes. 

Die Rücklagenverwendungstatbestände entsprechen dem 

bisherigen Recht. Mit dem Hinweis auf § 2 Abs. 2 und 3 soll erreicht 

werden, daß die Rücklagenverwendung auch Teilherstellungskosten und 

mittelbar dem begünstigten Zweck dienende Anlagen einschließt. 

Zu Z. 12 (§ 17): 
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Auf die Erläuterungen zu Z .  8 wird verwiesen. 

Zu Z. 13 (§ 18): 

Mit dem Verweis auf § 4 wird erreicht, daß die die 

Elektrizitätsversorgungsunternehmen betreffenden Gewerbekapitalsteuer

und die Dauerschuldzinsenregelungen für Gasversorgungsunternehmen 

hinsichtlich der Gasversorgungsanlagen entsprechend gelten. 

ZuZ. 14 (§§ 20 bis 32): 

� :  Wesentlichste Neuerung ist die Präzisierung des 

unbestimmten Gesetzesbegriffes "energiewirtschaftliche 

zweckmäßigkeit". Wie bereits im allgemeinen Teil der Erläuterungen 

ausgeführt worden ist, ist hier von einem künftigen, anzustrebenden 

Zustandsbild auszugehen, das sich an der voraussichtlichen Entwicklung 

des Energiebedarfes sowie der mit den öffentlichen Interessen 

(Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit sowie 

Umweltverträglichkeit) im Einklang stehenden Art der 

Energieaufbringung orientiert. An diesem Zustandsbild ist auch die 

energiewirtschaftliche Zweckmäßigkeit einer Anlage zu messen. In der 

Regel wird sich auch die Entscheidung über die energiewirtschaftliche 

Zweckmäßigkeit an den dem Energiebericht der Bundesregierung (§ 25) 

enthaltenen Annahmen, Zielsetzungen sowie Strategien zur Erreichung 

dieser Zielsetzungen orientieren. Ausdrücklich anzumerken ist jedoch, 

daß es sich beim Energiebericht um keinen rechtlich verbindlichen 

Energieplan (normativen Plan) sondern um einen Bericht der 

Bundesregierung handelt, der ausgehend von bestimmten Annahmen und 

Kausalabläufen Aussagen über die künftige Energieentwicklung sowie die 

energiepolitischen Maßnahmen trifft, die unter Beachtung der sonstigen 

öffentlichen Interessen zum kostengünstigsten Energiesystem führen. 

Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie ist daher bei der 
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Feststellung der energiewirtschaftlichen Zweckmäßigkeit im Einzelfall 

nicht an die im Energiebericht enthaltenen Annahmen, Aussagen und 

Folgerungen gebunden, wird diese jedoch bei der Feststellung des für 

seine Entscheidung maßgeblichen Sachverhaltes mitzuberücksichtigen 

bzw. sich damit auseinanderzusetzen haben. Darüber hinaus werden 

jedoch auch regionale und lokale Notwendigkeiten und Gegebenheiten 

(z. B. der Möglichkeiten des Ausbaus eines Fernwärmeversorgungssystems) 

sowie allenfalls bestehende lokale, regionale und 

Landes-Energiekonzepte der Entscheidung zu Grunde zu legen seien, 

wobei neben dem wohlausgewogenen Einsatz der einzelnen Energiearten 

insbesondere der Vermeidung von energiewirtschaftlichen überlagerungen 

und Fehlinvestitionen von Versorgungssystemen für die einzelnen 

Energiearten erhöhtes Augenmerk zu schenken sein wird. 

Entsprechend der im Energiebericht 1984 zum Ausdruck 

gebrachten energiepolitischen Zielsetzungen der Bundesregierung wird 

künftig bei der Beurteilung der energiepolitischen Zweckmäßigkeit 

einer Anlage insbesondere auch auf deren Umweltverträglichkeit 

abzustellen sein, wobei inbesondere auf die bestmögliche und 

umweltverträglichste Verwertung der eingesetzten Rohenergie, etwa 

durch die Verwendung von Anlagen zur "Kraft-Wärme-Kupplung" (Abs. 1 Z. 

3 ), auf alle wesentlichen Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt, 

insbesondere auf den Menschen, seine natürlichen Lebensgrundlagen 

sowie die kulturellen Werte (Abs. 1 Z. 10 ) sowie auf allenfalls 

bestehende Möglichkeiten unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 

Zumutbarkeit und der energiewirtschaftlichen Erfordernisse, das 

Vorhaben umweltverträglicher auszuführen, sowie auf eine Standortwahl, 

die den aus den Tatbeständen des Abs. 1 Z. 2 bis 4 sowie Z. 10 und 11 

ableitbaren Zielsetzungen bestmöglich entspricht, Bedacht zu nehmen 

ist. 
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§ 20 Abs. 2 konkretisiert, von welchen Kriterien bei der 

Beurteilung der Umweltverträglichkeit auszugehen ist. 

Die Prüfung der Auswirkungen auf die architektonischen 

Gegebenheiten wird insbesondere eine Beurteilung der 

Beeinträchtigungen des Vorhabens auf Wasser, Luft, Boden, Klima, Flora 

und Fauna zur Folge haben. 

Durch die Bezugnahme auf die "bekannte Umwelt" bei der 

Prüfung der Auswirkungen, soll zum Ausdruck gebracht werden, daß 

Vorhaben insbesondere auch den architektonischen Gegebenheiten eines 

Gebietes bestmöglich zu entsprechen haben. 

§ 21: Diese Bestimmung regelt das Einbringen von Anträgen auf 

Bescheinigung der energiewirtschaftlichen Zweckmäßigkeit (Abs. 1) , die 

Voraussetzung zur Einbringung eines Antrages, im Zusammenhalt mit § 23 

den Gang des Ermittlungsverfahren (Abs. 2) sowie die Zuständigkeit zur 

Feststellung und Bescheinigung der energiewirtschaftlichen 

Zweckmäßigkeit (Abs. 3) . 

Entsprechend § 23 richtet sich das für die Feststellung und 

Bescheinigung der energiewirtschaftlichen Zweckmäßigkeit 

durchzuführende Ermittlungsverfahren nach den Bestimmungen des AVG. 

� :  Durch diese neu eingefügte Bestimmung soll 

sichergestellt werden, daß Anlagen, für die die energiewirtschaftliche 

Zweckmäßigkeit bescheinigt worden ist, auch entsprechend den im Antrag 

enthaltenen Angaben ausgeführt werden. 

�: Gemäß Art. 11 Abs. 4 EGVG 195 0, BGBl. Nr. 172, finden 

die Verwaltungsverfahrensgesetze in Angelegenheiten der Abgaben keine 

Anwendung. Die in diesem Abschnitt vorgesehenen Verfahren haben die 

Feststellung von Tatsachen zum Gegenstand, an die in 
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abgabenrechtlichen Vorschriften Rechtsfolgen geknüpft werden. Da der 

Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie bei der Feststellung 

und Aberkennung der energiewirtschaftlichen Zweckmäßigkeit sohin in 

"Angelegenheiten des Abgabenwesens" tätig wird, war eine ausdrückliche 

Verweisung auf die Bestimmungen des AVG erforderlich. 

� :  Diese Bestimmungen enthalten die bereits in den 

aufgehobenen §§ 7 Abs. 1 Z. 2, 15 Abs. 2 sowie 16 Abs. 4 verankerten 

Verpflichtungen des Verbandes der Elektrizitätswerke österreich sowie 

des Fachverbandes der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen. 

� :  § 25 soll gegenüber dem aufgehobenen § 20 inhaltlich 

unverändert bleiben. 

Wie bereits in den Erläuterungen zu § 20 ausgeführt, handelt 

es sich beim Energiebericht um keinen normativen Plan, an den sich 

unmittelbare oder mittelbare Rechtsfolgen knüpfen, sondern um einen 

Bericht der Bundesregierung, der unter Zugrundelegen bestimmter, 

teilweise miteinander in Widerspruch stehender Zielvorstellungen (wie 

etwa Bedarfsdeckung, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit, 

Versorgungssicherheit) an Hand der bekannten Gesetzlichkeiten von 

Kausalabläufen Aussagen über das volkswirtschaftlich 

empfehlenswerteste Energiesystem sowie über die zu dessen Erreichung 

erforderlichen Maßnahmen trifft. Obgleich es sich beim Energiebericht 

um kein Planungsinstrument im engeren Sinn handelt, kommt jedoch den 

darin enthaltenen Annahmen und Aussagen als außerrechtlichen Maßstab 

bei der Auslegung bzw. Konkretisierung der in energierechtlichen 

Vorschriften enthaltenen unbestimmten Gesetzesbegriffe, insbesondere 

finalumschriebenen Normen, erhöhte Bedeutung zu (vgl. dazu die 

Ausführungen zu § 20). 
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Der Energiebericht ist - entsprechend den 

Zuständigkeitsbestimmungen des Bundesministeriengesetzes 1973, BGB1. 

Nr. 389, unter Federführung des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe 

und Industrie auf interministerieller Grundlage auszuarbeiten. 

§ 26: Wie bereits im allgemeinen Teil der Erläuterungen 

ausgeführt worden ist, sieht der Entwurf nur mehr einen einzigen 

Beirat, den Energieförderungsbeirat, vor. 

Neben der durch § 27 vorgesehenen Änderung in der 

Zusammensetzung des Energieförderungsbeirates (diesbezüglich wird 

ebenfalls auf die im Punkt 4 des allgemeinen Teils der Erläuterungen 

enthaltenen Ausführungen verwiesen) ist auch die Beiziehung von 

Sachverständigen zur Beratung vorgesehen. Insoweit für die Abgabe von 

Stellungnahmen des Energieförderungsbeirates zu Anträgen über die 

energiewirtschaftliche Zweckmäßigkeit die Beiziehung eines 

Sachverständigen erforderlich ist, sind die dadurch entstehenden 

Kosten durch den AntragssteIler zu tragen. 

Die übrigen Änderungen ergeben sich aus dem Umstand, daß nur 

mehr ein einheitlicher Energieförderungsbeirat vorgesehen ist 

(§ 26 Abs. 1 Z. 1) sowie aus der Verringerung der Vertreter der 

Elektrizitätswirtschaft (§ 20 Abs. 1 Z. 3 ). 
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T E X  T G E G E N  Ü B E  R S T E L  L U N G 

Wo r t l aut d e s  G e s e t z e n  t ltJ u r f' e ;:;  

1 .  S 2 l au te t :  

" S  2 .  ( 1 )  O i e  Rü cklage dar f nur ve rwendet werden 

1 .  für d ie An schaf fung oder Herstel l u ng von 

a) An l agen zur Er zeug ung e l e kt r i scher E n e rg ie , 

b) An l agen z u r  Verte il ung el ektrischer Energ ie m it e in e r  

Nenn spannung a b  220 k V ,  

c )  Fernwa rme anl ag en im S inne d e s  § 1 0 ,  

sofern diese An l ag e n  energ iewirtscha f t l ic h  zweckmaßig s i nd 

( §  2 0 ) , 

2 .  für die An schaf fung od e r  H e r s te l l u ng von An l ag e n  zur Verte i l ung 

e l e k tr i scher Energ ie m it e iner Nenn spannung unter 2 2 0  k V ,  

3 .  f ü r  d i e  AU fwendungen z u r  umwandl�ng be s tehender O l kr a f twerke in 

s o l c he m it Mehr fachfeu e rung unter Verwendung fe s ter und 

g a s förm ig er Brenns toffe , 

4 .  für Her s t e l l u ng s aufwendungen z u r  Verring e rung von 

Umwe l tbe l as tungen durch Lu ftve r u n r e i n igung e n  durch Verbe s se rung 

od e r  Erset zung bes tehender stromerzeugung sanl agen , 

5 .  für die Anschaf fung von S trombe zug srec h te n , 

6 .  für d i e  Er s tanschaf fung von G e se l l scha f t s a n te i l en an inl �nd i sc hen 

E l ektr i z i ta t sversorgung sunternehmen , sowe i t  d i e s e  die Mittel zur 

An schaf fung od e r  Herste l l ung von An l agen nach Z .  1 oder Z .  2 

verwenden , 

7 .  für die An schaf fung von T e i l schuldve r schre ibungen , d ie von 

i n l a n d i scheI1 E l e k tr i z i ta t sver sorgung s u n t ernelunen im Jahr der 

. An schaffung beg eben wurden . 

( 2 )  Erstreckt sich die He r s t e l l ung von Wi rtscha f t sgütern des 

A n l a g evermög en s  im S inne des Abs . 1 Z .  1 bis 4 über e i nen Z e i traum von 

mehr a l s zwö l f  Monate n , kann d ie Rücklage auch für die au f d i e  

e i n z e l n e n  Jahre d e r  Her s te l l ung e n t f a l l enden T e i l betrage d e r  

H e r s te l l ung skosten verwend e t  werd e n . 

( 3 )  Zu den be g ü n s t ig te n  Anl agen im S i nne des Abs . 1 Z .  1 

b i s  4 gehören außer den unmi tte lbaren S trom e r z eugungs- und 

F e r nwarmea n l agen auch al l e  son s t ig e n  techn i sc he n  Anl agen , d ie nur 

m i ttel bar dem s teuerbeg ü n s t ig ten Z weck d ienen , aber zum Be tr ieb d e r  

beg ü n s t ig te n  An l agen erforderl ich s ind . "  

D e r z e i t g e l t e n d e r  G e s e t z e s t e x t : 

I 
§ 2. (1)  Die Rück lage darf nur verw ... ndet wer· . 

den 

1. für die Anschaffung oder Herstellung von 
An!.gen zur Erzeugung elektrisd.er Energie. 
sofern diese An!.gen für die Elektrizit:its
wirtSduft zweckmäßig sind. 

2. für die Ans,haffung oder Herstellung von 
An lagen zur Leitung elektrischer Energie. 

3. für den Ecsterwerb von Gesellschaftsanteilen 
an inländischen Elektrizitätsversorgungs
unternehmen. soweit diese die Mittel zur 
A nsdufTu ng odor Herstellung von Anlagen 
",ch Z. 1 oJer Z. 2 verwenden, 

4. für den Erwerb von Teilschuldverschreibun
gen. die von inländischen Elektrizitätsver· 
sorgungsunternehmen im Jahr des Erwer
bes begeben w urden. 

5. für den Erwerb von Strombezu&srechten. 

6. für die Aufwendungen zur Umwandlung be
stehenJer Olkraftwerke in solche mit Mehr-

fachfeuerung unter Verwendung fester Brenn
stoff e. 

7. für die Anschaffung oder Herstellung von 
Fernwärmeanlagen im Sinne Jes § 1 0. 

(2) Die Bestimmungen nach Z. 1 bis 7 können 
nebeneinander angewendet W<fJ,·n.  ErslreJ.. t 
s ich die Herstellung von Winsduftsgütern des 
AnIagevermögens im Sinne der Z. 1. 2. 6 und 7 
über einen Zeitraum von mehr als zwölf Mona
ten. kann die Rücklage auch für die auf die 
einzelnen Jahre der Herstellung enthUenden 
Teilbeträge der Herstellungskosten verwendet 
werden. 

(3) Zu den begü nst igten Anlagen im Sinne des 
Abs. 1 Z. 1. 2, 6 und 7 gehören außer den uno 
mittelbaren Strom erzeugungs- und Fernwärme
an lagen auch alle sonstigen Anlagen. die nur 
m i ttelbar dem steuerbegiinstigten Zweck dienen. 
aber zum Betrieb der begünstigten Anlagen er
forderlich sind. 

\.>l 
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Wo r t l a u t  d e s  G e s e t z e n twu r f e s : 

. -

, 

D e r z e i t  g e l t e n d e r  G e s e t z e s t e x t  

(4) Ob eine A nlage für die Elektrizitätswirt
schaft zwed<nüßig ist (Abs. 1 Z. 1 ), entscheidet 
der B u ndesminister für Hlndel, Gewerbe und 
Industrie im Einvernehmen mit dem Bundes
m in ister für Finanzen. Bei der Beurteilung der 
Z wed<mißigkeit einer Anlage ist insbesondere 
Bedacht zu nehmen auf 

1 .  den voraussichtlichen Strombedlrf, 
2. die Wirtschaftlichkeit der Stromerzeugung, 

3 . .lie Vel'Wendung heimischer Prim;;renergie-
tr:1gcr. 

4 . .lie von der Rt'publik Osterreich übernom
menen intern ationalen Verpflichtunl;en, vor 
allem auf Grund des übereinkommens üb er 
ein internat ionales Energieprogramm vom 
18. November 1974, BGBI. Nr. 3 1 7/ 1 976, 
samt l)urchführungsgesetzen, 

S. die vorluisidllliche Entwicklung des inter
nuiona len Prim:irenerl;icanbotes. 

6. einen volkswinsJ-.aftlich und energiew irt
schaftlich ausgewogenen EinsltZ einzuführen
der PrimJrene'l;ietrJger, 

7. die Zahlungsbibnz Osterreichs bzw. d i e  
Devi,enbelJStung durch d i e  Einfuhr von Pri
mlrenergietrlgern sowie 

8. die För.lcrung -der verbundwimJllft l ichen 
VerfleJltunl: der Energieversorgung Uste r-

reichs. 

(5) Anträge auf Entsche iJung über die e1ek
trizitätswimdllftliche Zwed<mäß igkeit sind 
beim Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie vor dem Baubeginn einzubringen. 
Für Anlagen, deren Blubeg inn vor dem 1 .  Jänner 
1 980 erfolgte, endet .liese Frist 3m 30. Juni 1 980. 
In Vorbereitung dic-ser Entsdleidung h2t der· 
Jlundesmi nister für Handel, Gewerbe und Indu
strie rine Strllungnahme des Elektrizitätsförde
rung9bcirates (§ 7) einzuholen . 
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Wo r t l a u t  d e s G e s e t z e n t wu r f e s  

2 .  § 3 Abs . 1 und 2 l autet : 

" ( 1 )  Rücklagen ( Rückl agente i l e) im S inne des § 1 können in 

den der B i l dung der Rüc k l age folg enden fünf W i rtschaf ts j ahren in Höhe 

der Aufwendungen im S i nn e  des S 2 bestimmung sgem�ß verwende t werden .  

Werden im fün ften Wir tscha fts j ahr ke ine Teil schuldverschreibungen im 

S inne des S 2 Abs . 1 Z .  7 begebe n , dann können die Rücklagen im 

folgenden Wirtschaf t s j ahr in Höhe der Anschaffung skosten von in d ie sem 

Wirtscha f t s j ahr begebenen T e i l schu l dver schre ibungen im Sinne des § 2 

Abs . 1 Z .  7 be s t immung sgemMß verwendet werden . Bestimmung sgemMß 

verwendete Rückl agen ( Rückl agente i l e )  sind auf Kapi ta l konto oder au f 

e ine a l s  versteuert g e l tende Rückl age zu übertrag en . 

( 2 )  Rüc k l agen ( Rückl agente i l e) im S inne des S 1 ,  die nicht 

be s t immungsgemMß verwendet wurd en , s ind m it Abl au f  des fün f ten der 

B i ldung der Rüc k l ag e  fol g enden Wirtscha f t S j ahres gewinnerhöhend 

au f z u l ö se n . Eine nicht be st immung sgemä ße Rückl agenverwendung l ieg t 

auch insoweit vor ,  a l s  innerhalb der fün f j 1hrigen Verwendung s f r i s t  

a)  den gemM ß § 2 Abs . 1 Z .  1 angescha f f ten oder he rg e s te l l ten 

Anl agen d ie energ iewirtschaf t l iche Z weckmMß igkeit g emMß § 2 2  Abs . 

2 be scheidm M ß ig aberkannt wird ; 

b) die g emMß S 2 Abs . 1 Z .  7 erworbenen Te i l schuldverschreibungen 

aus dem Betr iebsvermögen ausscheiden .  

D i e  Nachversteuerung hat in d ie s en FM l l en , soweit der Rück l ag enteil 

innerha l b  der fünf j ährigen Verwendung s f r i s t  gemMß § 2 Abs . 1 �icht 

be s t immungsgemMß verwendet werden kann , im Sinne des e r sten Satzes z u  

e r fo l gen . Wird d e n  gema ß § 2 Abs . l  Z .  1 ang e sc ha f f te n  od e r  

hergeste l l ten Anl agen d ie energ iewirtschaftl iche Z weckmM ß i g ke it nach 

Abl au f  der fUnfj ahr igen Verwendung s f r i s t  aberkannt , dann i s t  die 

Rüc kl age in dem Jahr nachzuver steuern , in dem d ie 

energ iewirtscha ftl iche ZweckmM ß ig ke i t  abe rkannt wird . Sche iden die 

gemMB S 2 Abs . 1  Z .  7 ang e scha fften Teil schuldverschrei bungen nach 

Abl auf der fünfj Mhr igen Verwendung s f r i s t ,  j edoch vor Abl a u f  von zehn 

Jahren nach ihrer Anscha f fung aus dem 8etriebsvermögen aus und er fol g t  

n icht spMtestens zwei Monate nach ihrem A u s scheiden eine Nachschaf fung 

verg l e ichbarer Teil schuldver schre ibungen , dann ist d ie Rüc k l ag e  im 

Jahr des Aus scheidens der Te il schu l dverschre ibung en nachzuvers teue rn . 

Nicht bestimmung sgemMß verwendete Rüc k l ag en ( Rückl agente i l e )  s ind im 

Fal l e  der verMuBerung oder Au fg abe des aetriebe s , Te i l be t r iebe s oder 

Antei l e s  eines Gesel l sc ha f te r s ,  der als Unte rnehmer ( M i tu nternehmer)  

a nzusehen ist,  gewinnerhöhend au fzul ösen . "  

D e r z e i t  g e l t e n d e r  G e s e t z e s t e x t  

§ 3. ( 1 )  Rückbge-n (Rüddagtnteilc) im Sinne 
des § t ,  die nicht bis zum Abl,uf des der Bil
dung der Rück!.;;e folgenden fünften Wimchlhs
jahres bCSlimmungsgemäß verwendet wurden, 
sind im fünften J,hr nach der Bildung der Rück
Ilge gewinnerhöhend aufzulösen. Werden in  d ie
sem Wirtschaftsj�hr keine Teilschuldverschreibun
gen im Sinne des S 2 Abs. t Z . .. be�eben, dann 
verlängert sich die fünfjlhrige Frist für die Auf- ' 
lösung der gebildeten Rücklagenteile bis zur Be· 
gebung von derartigen Teilschuldverschreibungen, 
längstens jedoch um ein J .hr. Eine nicht bestim
mungsgemäße Verwendung der Rückl.ge liegt 
auch insoweit vor, als die gem'ß § 2 Abs. t Z . .. 
erworbenen Teilschuldverschreibungen vor Ab
lauf von zehn Jahren nach ihrer Ansdulfung 
veräußert werden. Die  N.chversteuerul!f; hat  in I 
diesem Falf im Jahr der Ver'ußerung der Teil- ; 
sdlUldverschreibungen zu erfolgen. 

(2) Bestimmungsgemäß verwendete Rücklagen 
(Rückhgenteile) sind auf Kapitalkonto oder auf 
eine als versteuert geltende freie Rücklage zu 
übertragen. 
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W o r t l a u t  d e s  G e s e t z e n t wu r f e s  

3 .  § 4 zwe i t e r  Satz l au te t :  

" B e i  Erm i t tlung des für d i e  Gewerbe s teuer nach dem 

Gewerbeertrag maßgebl ichen Gewerbeertras e s  s ind d ie mit dem der 

Stromabgabe an Dr it te d ienenden Te i l  des Be triebes in wir t schaf t l ichem 

zusammenhang s tehenden , d en Freibetrag g em�ß § 7 Z . 1  de s 

Gewerbe s teuerg esetzes 1 9 5 3 ,  8GBl . Nr . 2 / 1 9 5 4 ,  überste igenden 

Dauerschu l d z in sen mit 50 v . H .  an zu setzen . "  

4 .  § 7 e n t fä l l t .  

, .  

, 

D e r z e i t  g e l t e n d e r  G e s e t z e s t e x t  

Bei
' 

Ermittlung 
des für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbe
ertr>g maßgeblidlen Stcuermeßbetragcs sind die 
den Freibetrag }:emäß § 7 Z. I des Gewerbe
steuerg<setz<, 1 953, BGBI. Nr. 2/ 1954 ,  über
steigenden D.uerschuldl.i nsen nur mit  ihrem 
1"lben Wert .nzusetzen. 

§ 7. ( 1 )  Beim Bundesministerium für H.ndel, 
Gewerbe und Industrie ist c in Beirat mit der 
BezeidlOung Elektrizirätslörderungsbcint cin
zurichten, 

I. der Grunds;ltz(rJ�en und fr.gen von !:c
meinsamem Intern,e der österreichi,chen 
Elektri7.it:itswin,dllft zu benten h.t, 

2. der �inen vom Verband der ElektrizitätS
werke Österreichs auf7.Ustdlenden und jährlich zu 
aktualisierenden zehnjährigen Ausbauplan für die . 
Österreichische ElektriziütSwinschait zu beraten 
hat. Der Verband der EI�lmizitätSwerke Öster
reichs hat den' Ausbauplan bis 30. Juni jeden Jahres 
dem Bundesminister für Handel, Gt>werbe und 
Industrie vorzulegen, welcher ihn dem Elektrizi
tätSförderungsbeirat zu übermitteln hat. 

3. der als stindiges Organ Empfehlungen für 
die im Verb. nd der Elcktrizithswerke Oster
reichs zusammengeschlossenen Unternehmen 
zur Vereinheitlichung ihrer inneren Organi- , 
sHion, i hres Rechnungswesens einschließlich 
des Kontenrahmens und der Bilanzierung so
wie des Aufbaues ein,'s einheitlid,en Daten
systems und einheitl'dlCr Daunvenrbeitung 
auszuubeiten hat. 

4. der vor Entscheidu.ng�n gem;iß S 2 Abs. 1 
Z. 1 anzuhören ist, und 

5. dem nach Ablauf der ersten drei Vollbe· 
triebsjahre einer gemäß S 2 Abs. I Z. I für 
zwc.xm,ßig erklärten A nlage zur Erzeugung 
elektrischer Energie eine Aufstellung dcr 
endgültigen ßaukonen sowie der Betriebs
kosHn der ersten drei Vollbetriebsjahre vor
zulegen ist. 
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W o r t l a u t  d e s  G e s e t z e n twu r f e s  

a 

D e r z e i t  g e l t e n d e r  G e s e t z e s t e x t  

(2) Dcr Beint bmcht aus 1 8  Mitgl iedern. Der 
VorsitZtnd. und Vorsitzende-Stellvertreter wer
den vom Bundesminister für Hmdel, Gewerbe 
und Industrie aus dcn Beamten seines Ministe
riums bestellt. Ocr Vorsitzende-Stellvertreter 
führt gleidlZeitig die Gesd,äfte des Elektrizitits
förderun!:$beirHes und des Energirförderungs
b"irates (§§ 15 und 16 Ab •. 3 und 4). Weiters 
werden zwci Beamte des Bundesministcriums 
für Finanzen vom Bundesminister für Finanzen 
bestellt. Die ü brigen Beiratsmitglieder werden 
vom Bundcsminister für Handrl, Gewerbe und 
Industrie im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Fin anzen jeweils auf die Dauer von 
drei Jahren bestellt, und zwar vier M i tglieder 
aus dem Bereich dcr Vcrbund;;csellsdllft und der 
Son dergese l lschaften, vier Mitg lieder aus dem He
reich der Landesgesellschaften, je ein M itgl ied 
aus dem Bereich der stidti,d>en und dcr privaten 
Unternehmen. Weiters sind zwei Mitglieder über 
Vorschlag des Osterreid.ischen Arbeiterkammer
tages und zwei Mitglieder über Vorschlag der 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft im 
Einvernehmen mit der PrJsidentenkonfcrenz der 
Lmdwirtschaftskammern 06terreichs zu bestellen. 
Unter Anrechnung auf die Zahl der Mitglieder 
aus dem Bereich der Verbundgcsellsdlaft ist auch 
der Bund ... slastverteiler als Mitglied zu bestellen 

(3) Dem Vorsitzenden (bei dessen Verhinde
rung dem Vorsitzenden-Stellvertreter) obliegt es, 
den Beirat mindestens einmal in jedem Kalender
halbjahr zu einer ordentlidlen Sitzung einzuberu
fen. Er hu ohne Verzug eine Sitzung einzuberu
fen, wenn es der Bundesminister für liJndel, Ge
werbe und Industrie zur Beh,ndlung einer be
stimmten Angelegenheit verlangt. 

(4) Der Beirat hat sich eine Geschäftsordnung zu 
geben, in welcher insbesondere die lilgemeine 
Abwiddung der Geschäfte, die Einberufungs. 
fristen, die Beschlußerfordernisse und die Form 
der Abstimmung zu regeln sind. Die Gesdüfts
ordnung hH jedoch zu bestimmen, dlß Beschlüsse 
z-u Ab,. 1 Z. 2 und 4 nur mit einer Mehrheit 
von zwei Drittel der anwesenden BeirHsmitglieder 
gefaßt werden dürfen. Die Geschäftsordnllng be
darf der Genehmigung des Bunde-sministers für 
Handel, Gewerbe und Industrie im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen. Kommt 
innerhalb einer Frist Von sechs Monaten nach 
KonstiLuierung des Beintes keine genehmigte 
GeschäfuordnUJ\g zustande, so wird die Ge
sch:iftsordnung des Beintes vom Bundesmil" ster 
für Handel, Gewerbe und Industrie im E: . ·/cc
nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
erlassen. 
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W o r t l a u t  d e s  G es e t z e n t wu r f e s  

5 .  § 8 Abs . 1 zweiter Satz l autet : 

" Vorau ssetzung i s t ,  daß es s ich bei den 

Stromerzeug ung sanl agen um Wasserkraf tanl agen hande l t ,  die nach dem 3 1 -

Dezember 1 9 79 in Betr ieb g enommen werden , die energ iewirtschaftl ich 

zweckmaß ig sind ( §  2 0 )  und für die eine vo r z e i t ig e  Abschreibung gem�ß 

§ 8 Abs . 4 Z .  4 des cin komme n s teuerg e s e t z e s  nicht in Anspruch g enommen 

Ilurde , wei te r s ,  daß die Stromer zeugung den au s schl ie ß l  iehen 

Betriebsgegens tand darste l l  t und uer Gewinn au f Grund ordnung sm�ß ig er 

Buchführung erm itte l t  wird . "  

• 

D e r z e i t  g e l t e n d e r  G e s e t z e s t e x t  

(5) Der Vorsitzende (Vorsitzende-Stellver treter) 
kann lumens des Deinl<s über d.s Bundesmin;
sterium für Hmdel. Gewerbe und Industrie vom 
Bunde,l.stverteiler. von den Landeslastverteilern 
sowie von den Elektrizit:itsversorgungsuntcrneh
men alle Auskünfte einholen. die lur Erfüllung 
der dem Beirat im Rahmen dieses Bundesgesetzes 
oblieogenden Aufgaben notwendig !<ind. 

(6) Die Mitglieder des Beirltes sind. sofern sie 
nidu schon auf Grund mderer Bestimmungen d.
zu verhalten sind. verpfliduet. über .lIe ihnen in 
Ausübung ihrer Tätigkeit beklnntgcwordcnen 
Amts-. Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 
strengste Versdllviegenheit zu bewahren. Sie 
sind. soweit sie nicht beamtete Vertreter sind. 
vom Bundesmini,ter für Handel. Gewerbe und 
Industrie auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer 
Aufgaben zu verpflichten. B ei nad,gewiesener 
Verletzung der Versdl wiegenheitspflicht hat der 
Bundesminister für Handel. Gewerbe und Indu
strie das betreffende Mitgl ied d<'! Deirates. un
besch.det str.fgesetzl id,,·r Verfolgung. von seiner 
Funktion .bzuberufen. 

Voraussetzung ist, daß t'i "ch 
'
bei  den Strom

erzeugungsanlagen u m  Wasserkraftanlagen han
delt, die nach dem ) 1. Dezember 1 979 in Betrieb 
genommen werden und daß die Stromerzeugung 
den ausschließlichen Betriebsgegenst2nd darsttllt. 
sowie daß der Gewinn auf Grund ordnungs
mäßiger Buchfü h rung ermittelt w i rd. 
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Wo r t l a u t  d e s  G e s e t z e n t wu r f e s  

6 .  § 1 0  samt Überschri f ten l au te t :  

" 2 .  ABSCHNITT 

Förderung von Fernwärmeversorgungsun ternehmen 

S 1 0 .  ( 1 )  U n te rnehmen , die z um Z wecke der entge l tl iChen 

Versorg u ng anderer Wärme e rzeugen und verte i l en ,  a n fa l l e nde W�rme 

vert e i l en oder von anderen Unte rnehmen be zogene W�rme ver te i l en 

( Fernwärmeverso rg u ng sunternehmen )  , deren Gewinn gemäß § 4 Abs . 1 oder 

§ 5 E S tG ermitte l t wird und bei deren Gew i n n e rm it t l ung im se l ben Jahr 

ke ine I nv e s ti t io n s rückl age gemäß S 9 EStG g e b i l det wird ,  kö nnen zu 

Lasten der au f Fernwärmeanl agen ( Abs . 2) en t fa l l enden Gewinnante i l e  

der i n  den Kal ender j ahren 1 9 8 0  b i s  1 9 8 9  endenden Wirtscha ft s j ahre 

steuerfreie RÜCkl agen im Ausmaß b i s  z u  50 v . H .  des Gewinnes bzw.  

Gewinnan t e i les im S inne des § 5 Abs . 2 vor B i ldung der 

Gewerbe s teuerrücks tel l ung und nach Abz ug al l er anderen 

Betriebsau s g a ben b i lden , wenn f ü r  die Fernw� rmeanl agen e i ne g e s onderte 

Buch führung be s te h t .  Die Rüc k l ag e  ist im Jahr e s ab sc h l u ß  (der B i l an z )  

unter d e r  Be z e ichnu ng Fernwdrme förderung s - Rückl age nach 

Wir tschaf t s  j ahren au f z u g l iedern und gesondert au s z u we i sen . 

( 2 )  Fernwärmeanl agen s ind 

1 .  An lagen zur Er zeugung und Ve rte i l ung von Fernw�rme zum Z wecke der 

entg e l t l iChen Abgabe an andere , d ie m it Anl agen zur Erzeugung 

e l ektri scher Energ ie im S i nne de s § 2 Abs . 1 Z .  1 l it a gekoppe l t  

s ind ( Kraf t-Wärme- Kupp lung ) , h i n s ichtl ich des auf d ie 

Fernw�rmeabgabe entfal l enden Te i l e s , 

2 .  Anl agen z u r  Verwertung oder zur Ober nahme und Verte i l ung 

i ndus t r i e l l e r  oder gewerbl icher Abfa l l wärme a l s  Fernw�rme , 

3 .  Anl agen , d ie der Re servehal tung und zum Au s g l e ich des 

S p i tzenbedarfes von Fernw�rmea n l ag en im S inne der Z .  1 u nd 2 

dienen . "  

7 .  § 1 1  l au t e t : 

" §  1 1 .  ( 1 )  D i e  Rückl age darf nur verwendet werden 

1.  für die Anschaffung oder Her s te l l ung von Fernw�rmeanl ag en (§ 1 0  

Abs . 2 ) , sofern d i e s e  An l agen energ iewirtscha ft l ic h  zweckm � ß ig 

s ind ( S  2 0 ) ; 

2 .  für H e r s te l l ung sau fwendung en zur Ve rring erung de r 

Umwe l tbel a s tungen durch Umwe l tverunre in igungen durc h  Verbe s serung 

oder Ersetzung be s tehender �nl agen . 

( 2) S 2 Abs . 2 u nd 3 g i l t  s i nngem1i ß . " 

, 

D e r z e i t  g e l t e n d e r  G e s e t z e s t e x t  

2. ABSCHNIIT 

F ö r d e r u n g  d e r  F e r n w i r m e v e r s o r_ 
g u n g  

S 10. Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
(S 1), die Anlagen zur Erzeugung und Verteilung 
von Fernwärme zum Zwecke der entgeltlichen 
Abgabe an andere betreiben (Fernwärmeanlagen), 
die  mit Anlagen zur Erzeugung elektrischer 
Energie gekoppelt sind (Kraft-Wärme-Kupplung), 
sowie Unterneh men, die Anlagen zur Verwer
tung oder zur übernahme und Verteilung indu
strieller oder gewerblicher Abfallwärme als Fern
wärme be treiben, können zu Lasten der auf die 
Fernwärme;l!llagen entfallenden Gewinnanuile 
der in den Kalenderjahren 1980 bis 1 989 enden
den Wiruch aftsjahu steuerfreie R ücklagen mch 
�ßgabe der folgenden Bestimmungen bilden. 
Dies gilt auch für Anlagen, die der Reserve
haltung und zum Ausgleich des Spitzenbedarfes 
so"-her FernwJrmeanlagen dienen. 

§ 1 1 .  ( 1)  Wird Jer Gewinn gemJß § " Abs. I 
oder § 5 des Ei n kommer'Heuer�e\e[Zcs ermittelt 
und wird im sell,<n j Jhr keine I n vcst it iollsrück
lage im Sinne des § 9 des Einkoll1lllell s t c'Uerge
setz<.'S geb ildet, so können steuerfreie Rück!>gen 
im Ausmaß bis zu 50 v. H.  des gemäß § 5 Abs. 2 
auf die Fernwärme�nJagen entfallenden steuer. 
pflichtigen Gewi'lnanteiles vor B i ld ung der Ge
werbesteuerrückstellung und nach Abzug aller 
anderen Betriebsausgaben gebildet werden, wenn 
für die fernwärmean lagen eine gesonderte Buch· 
führung besteht. Die Rück12ge ist in der Bilanz 
unter der BezeidlOung Fernwärmeförderungs
Rücklage nach Wirtschaftsjahren aufzugl il'dern 
und gesondert auszuweisen. 

• 

(2) Die Rückhge darf nur für die Anschaffung 
oder Hers tel lung von FernwJrmean lagrn (§ 1 0) 
verwendet werden, die für die Energiewirtsduft 
zweckmäßig sind. Ob eine Fernwärmeanlage für 
die Energiewirtschaft zweckmäßig ist, entscheidet 
der Bund<.'Sm in ilter für Handel, Gewerbe und 
Industr ie im Einvernehmen mit dem B .. - des
minister für Finanun, wobei die Bcst imn " ogen 
des S 2 Abs. 4 Z. I bis 7 sinngemäß anzuwen
den sind. In Vorbereitung d ieser Entscheidung 
hH der Bundesmi nister für Handel, Gewerbe und 
Industrie eine Stel lun g n ahme des Energieförde
rungsbeirates (§ 1 5) einzuholen. 

.p
I'\) 

121/M
E

 X
V

I. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
43 von 52

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Wo r t l a u t  d e s  G e se t z e n t wu r f e s  

8 .  § 1 2  l au t e t :  

" S  1 2 .  S 3 g i l t  sinngemä ß für Fernw3rm e f6rd e rung s-Rüc k l agen . "  

9 .  S 1 3  l au tet : 

" S  1 3 .  S 4 g i l t  s inngem ä ß  f ü r  Fernwärmean l agen . "  

1 0 .  Die S S  1 4  und 1 5  entfal l e n .  

, 

D e r z e i t  g e l t e n d e r  G e s e t z e s t e x t  

§ 1 2. Rücklagen (Rücklagen teile) im Sinne des 
S 1 0, die n idlt bis zum A blauf des der Bi ldung 
der Rücklage folgenden fünften Wirtsduftsjahres 
besLimmungsgemäß verwendet wurden, sind im 
fünften Jahr nadl der Bildung der Rücklage ge
winnerhöhend aufzulösen. Die Bestimmungen 
des § 3 Abs. 2 u nd J sind sinngemäß .nzuwen
den. 

§ 1 3. Für die Kalenderjahre J 980 b is einsd>ließ
Iidl J 989 ermäß igt sid> die Gewerbesteuer nach 
dem Gewerbekapiu l  für d ie  Fernwärmeanlagen 
auf die Hälfte der gesetzlichen Beträge. Bei Er
m i ttlung des für die Gewerbe-steuer nad> dem 
Gewerbeertrag maßgeblichen StC'llermeßbetrages 
sind die den Freibetrag gemäß S 7 Z. 1 des 
Gewerbesteuergesetzes 1 953  überste igenden 
Dauerschuldzinsen nur mit  ihrem halben Wert 
anzusetzen. 

§ 1 4. Der Antrag auf En tscheidung über die 
enrrgiewirtsduftlidle Zwed<mäßigk"';t einer 
fernwärmeanlage ist beim lll,lndesministerium für 
Hmdel, Gewerbe und Industrie vor dem Baube
ginn einzubr}ngen. 

S 1 5. (1) Der Energ ieförderungsbeif3t b�steht 
aus den Mitg l iedern des I-:Iektrizitätsfördcrungs
beirates (S 7 Abs. 2), vermehrt um je zwei Mit
glieder aus dem Bereid.. der Gasversorgungsunter
nehmu ngen und aus dem Bereich der Wärme
versoq;ungsunternehmungen. 

(2) Der Energieförderungsbeirat hat einen vom 
Fachverband der Gas- und W�rmeve rsorgungsun
tcrnehmungen jeweils bis 30. Juni aufzustel lenden 
und jährlich zu aktua l isierenden zehnjährigen 
Fernwärmeausbauplan zu beraten. Der Fachver
band der Gas- und Wärmeversorgungsunterneh· 
mungen hat den Ausbauplan bis 30. Juni jeden Jah
res dem Bundesminister für Handd, Gewerbe und 
I ndustrie vorzulegen , welchrr ihn dem Energidör
derungsbeirat zu übennitteln hat. 

(3) Im übrigen s ind die Bestimmungen des 
§ 7 sinngem:il! aIlZuw�lIden. 
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Wo r t l a u t  d e s G e s e t z e n t wu r f e s  

1 1 .  S 1 6  l au te t :  

" §  1 6 .  ( 1 )  Unternehmen , d ie Gasversorg ung s a n l ag e n  ( Abs . 2 )  

betre iben und der a l l g emei nen Ansch1uß- und Versorg ung s p f l icht gemäß 

§ 6 Abs . 1 des Energ iewirtscha f t sgesetzes vom 1 3 .  De zembe r 1 9 3 5 ,  

DRGBI . I ,  S 1 4 5 1 ,  unterl iegen ( Gasver sorgung sunter nehmen) , deren 

Gewinn gemä ß § 4 Abs . 1 oder § 5 erm i tte l t  wird und be i deren 

Gewinnerm i ttl ung im se l ben Jahr ke ine Inve s t itionsrückl age g emäß § 9 

gebildet wird , können zu La s ten der Gewinne au s dem Betrieb der 

Gasversorgung sanl agen der in den Kal ende r j ahren 1 9 8 0  bis 1 9 8 9  endenden 

W i r t schaf t s j ahre steuerfreie Rü cklagen im Ausmaß bis zu 50 v . H .  des 

Gewinnes vor B i ldung der Gewerbe s teuerrüc k s te l l ung und nach Abzug 

a l l er anderen Betriebsausgaben bi l de n .  Die Rücklage i s t  im 

Jahre sabschluß ( der B i l an z )  un ter der Beze ichnung 

Gasvers o rg un g sförderung s-Rücklage nach Wirtscha f t s j ahren au f z ug l iedern 

und ge sondert auszuwe i sen . 

( 2 )  Ga sve rsorgung sanl agen s ind An l ag en zur Er zeug ung oder 

Obernahme und zur Speic herung , Fortl eitung und Abgabe von Gas . 

( 3 )  D i e  Rückl ag e  dar f nur für d i e  Ans c h a f fung oder 

H e r s te l l ung von Anl agen zur Übernahme , Spe icherung , For t l e itung und 

Abgabe von Gas verwendet werden , sofern diese Anl agen 

energ iewir t SCha f t l ich zweckmäßig s ind ( §  2 0 ) . § 2 Abs .  2 und 3 g i l t  

s inngemäß . "  

. 

D e r z e i t  g e l t e n d e r  G e s e t z e s t e x t  

S 1 6. ( I )  Unternehmen, die Anla�en zur Er
zeugung oder Ubernahme und zur Speicherung, 
Fortleitun� und Abg,be von G as betreiben u n d  
d e r  allgemeinen A nsdlluß- und Versorgungs
pflicht gemäß § 6 Abs. 1 des Encrgiewimdllfts
�esetzes vom 1 3. Dezember 1 935, DRGlll. I, 
S. 1 45 I, unterliegen, können zu lasten der Ge
winne der in den Kalenderjahren 1 980 bis 1 989 
endenden Wirtschaftsjahre steuerfreie Rück
lagen nam Maßgabe der folgenden Best immun
gen bi lden. 

(2) Wird dcr Gewinn gemäß § 4 Abs. 1 oder 
§ 5 des Einkommensteuergesetze, ermittl'lt und 
wird im ,rlben J a h r  keine I nvestition,rücklJ�e 
im Sinne de, § 9 des Einkom mensteuerge,etze, 
gebildet, so können Sleucrf reie Rückla�en im 
Ausmaß bis zu SO v. H. Ol" Gewinnes vor Bi l .  
dung der Gewerb<stcuerrückstel lung und nam 
Abzug a l ler  anderen Bl'triebslusgaben gebildet 
werden. Die Rückl .ge ist in dcr B i l anl unter d " r  
Bezeichnung Gasv ersorgungsförd<run�s. Rücklage 
nach Winsd13frsjahrrn auflu�liedern und geson
dert auuuweisen. 

(3) Die RücklJge darf nur für die  Anschaffung 
oder He�teJJung von Anlagen 7ur übernahme, 
Speicherung, Fortleitun� unJ Abl:.lw VOn Go< 
verwendet werden, Jie für die Energiewirt,dllft 
z wet-kmäßig sind. Ob eine solme Anl.ge für die 
Energiewirtsduft 2wn-k mäßi;: ist, rntscheidet der 
Bund�sministrr für H , n ,I,·1. Ge"" 'rhe und Indu
strie im Einn:rnt.·hnH'n m!t lhOJ1l UundL:'sminister 
für Finanzen, wobei dlL' U,·' t . mnllln,;en de, § 2 
Abs. 4 Z. 1 bis 7 sinnr;cm:i() anzuwenden ,ind. 
In  Vorbereitung dieser Entscheidung hat  der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indu. 
strie eine Stel lungnahme des Enl'rr; idiirJl'rungs
beirHes (§ 1 5) einzuholen. 

(4)  Der Energieförderungsbeirat hat einen vom 
Fachverband der Ga,- und Wärmevcrsorgun�\un· 
ternehmungen jeweils bis 30. Juni aufzusttllendm 
und jährlich zu aktualisierenden, zehnjährigen Gas
versorgungsausbauplan 1.U beraten. Der Fachver· 
balld der Gas- und Wirmeversorgungsunlerneh. 
mungen hat den Ausbauplan bis 30. Juni jeden Jah
res dem Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie vorzulegen, welcher ihn dem Energieför· 
drrullgsbeirat zu ubermilleln hat . 
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Wo r t l a u t  d e s  G e s e t z e n t wu r f e s  

1 2 .  § 1 7  hat zu lauten : 

" S  1 7 .  § 3 g i l t  sinngemJß f U r  

Gasversorgung sförd e rung s - RUc k l agen . "  

1 3 .  S 1 8  l au te t :  

" S  1 8 .  S 4 g i l t  sinngem� ß f U r  Gasvers org ung sanl agen . "  

1 4 .  § 2 0  samt Obe r sc h r i f t  entf� l l t .  An se i ne S te l l e  treten f o l g e nde 

Bes timmungen : 

" 4 .  ABSCHN I'rT 

An- und Aberkennung der energ iewirtschaftl ichen Z weckm�ßigkeit 

§ 2 0 .  ( 1 )  Der Bund e s m in i ster für Hande l , Gewerbe und 

I ndustrie hat im E i nvernehmen m i t  dem Bund e s m i n i s ter fUr F inan z en d i e  

e ne rg iewirtschaf t l iche Zweckmä ß igkeit d e r  von El ektr i z i t� ts- , Wä rme

und Gasversorgu ngsuntern e hmen ( En e rg ieversorgung sunternehmen) 

errichteten An l ag e n  im S inne des § 2 Abs . 1 Z .  1, § 8, § 11 Abs . 1 

Z .  1 und § 16 Abs . 3 f e s t z u s te l l en und zu be sche in ig en .  Die 

energ iewirtscha f t l iche Zweckmäß igke i t  einer An l ag e  l ieg t vo r ,  wenn d i e  

Anl age d e m  ö f fentl iche n Intere sse a n  e iner beu a r f sdeckenden und 

mög l ichst s icheren , kos teng U n s t igen und umwe l tvertr� g l ichen Versorgung 

der Al l gemeinheit en tspriCht. Dabei ist i n s be sond ere auch Bedacht zu 

nehmen au f 

1 .  den vorau s sichtl ichen Bedarf an den e i n z e l nen Energ iearten , 

2 .  den kos t e ngün s t ig sten koord i n ierten E i n satz a l l e r  Energ ie a r ten , 

3 .  d ie be s tmög l iche und umwe l tv e r t räg l ic h s te Ve rwer tung der 

e ingesetzen Rohenerg ie , 

4 .  d ie Verwendung he im i scher P r imä r e n e rg i e träger , 

D e r z e i t  g e l t e n d e r  G e s e t z e s t e x t  

S 1 7. Rücklagen (Rücklagenteile) im Sinne des 
S 1 6, die nidn bis zum Ablauf des der Bildung 
der Rücklage folgenden fün.ften Wirtschaftsjabres 
bestimmung'gemäß verwendet .wurden, sind im 
fünften Jahr nach der Bildung der Rücklage ge
winnerhöhend aufzulösen. Die Bestimmungen 
des § 3 Abs. 2 und 3 sind sinngemäß anzuwenden. 

§ 1 8. Für die Kalenderjahre 1 980 bis ein
schließlich 1989 ermäß igt sidl die Gewerbesteuer 
nach dem Gewerbekapital für Anlagen im Sinne 
des § 16 Abs. 3 auf die Hilf te der gesetzl idlen 
Beträge. Bei Ermittlu ng des für die Gewerbe
steuer nach dem Gewerbeertrag maßgeblichen 
Steuermeßbetrages sind die den Freibetrag ge
mäß § 7 Z. 1 des Gewerbesteuergesetus 1 953 
übersteigendm Dauerschuldzinsen nur mit ihrem 
halben Wert .nzusetzen. 

E n e r g j e b e r i c h t  

§ 20. Die Bundesregierung hat zweijährlich, 
und zwar erstmals ein Jahr nach Begin n  der Legis
laturperiode, einen Energiebuicht zu erstatten. der 
auch die voraussichtliche Entwicklung des Energie
beda rfes und der volk;wimchaftlich empfddens
werten bzw. mit dem öffentlichen Interesse im vor
aussichtlichen Einklang slehenden An der Energie
aufbringung für mindestens die näcllSlen zehn 
Jahre enthält. Die Bundesregierung hat diesen 
Bericht bis zum 30. November des auf die jeweili
gen beiden Berichtsjahre folJ!enden Kalenderjahres 
dem Nationalrat zuzuleiten. 
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W o r t l a u t  d e s  G e s e t z e n tw u r f e s : 

5 .  d ie von der Republ ik österreic h  übernommenen international en 

Verpfl ichtungen , vor a l l em auf Grund des Obere inkommens über e i n  

I n ternationales Energ ieprogramm vom 1 8 .  November 1 97 4 ,  BGBl . Nr . 

3 1 7 / 19 7 6 ,  und seiner Durchführung sgesetzgebung , 

6 .  d ie voraussichtl iche Entwicklung des international en 

P r imarenerg ieangebotes , 

7 .  einen vol kswirtscha f t l ich und energ iewirtschaftl ich ausgewogenen 

Einsatz e in zu führender PrimÄrenerg ietr�ger , 

8 .  die Zahlung sbi l anz österreichs bzw. d ie Devisenbe l as tung durch 

d ie Einfuhr von Primarenerg ieträgern , 

9 .  d ie Förderung der verbundwirtscha f t l ichen Ver f lechtung der 

Energ ieversorgung ö s terreichs , 

1 0 . d ie Auswirkungen des Vorhabens au f die umwe l t ,  

1 1 .  die Mögl ichkei ten e iner unwe i tverträgl icheren Au sführung unter 

Berücks ichtigung der wirtschaftl ichen Zumutba rkeit und der 

energ iewirtscha ftl ichen Er fordernisse , 

1 2 .  eine mit den energie- und umwel tpol itischen Z ie l setzungen im 

Einkl ang stehende Standortwahl . 

( 2 )  Bei Stromerzeugung sanl agen ( §  2 Abs . 1 Z .  1) ab einer 

Engpaß l e i s tung von 50 MW hat der Festste l l ung g emäß Abs . 1 e ine 

prüfung der Auswirkungen des Vorhaben s  au f 

1 .  d i e  ökol ogischen Gegebenheiten und Wechselwirkungen , 

2 .  d ie bebaute Umwel t  und die Landscha f t ,  

3 .  d i e  Gesundheit und sonstige naChte il ige Einwirkungen a u f  d ie 

Nachbarn 

voraus zugehen . 

5 2 1 .  ( 1 )  Anträge au f Bescheinigung der 

energ iewirtscha ftl ichen Z weckmäßig ke it s i nd beim Bundesm inisterium für 

Hande l , Gewerbe und Industrie vor Baubeg inn ein zubring en . Anträgen für 

Stromerzeugungsanl agen im Sinne des S 2 Abs . 1 Z .  1 ab e iner 

Engpaßl e istung von 50 MW sind an zuschließen 

1. e ine Beg ründung für d ie Wahl 

a) der Art 

b) des Umfanges 

c) des Standortes 

des Vorhabens unter Bedachtnahme au f wei tere Mög l ichk e i ten einer 

wirtscha ftl ich zumutbaren und den energ iepol itischen 

Erfordernissen entsprechenden Ve rwi rkl ichung des Vorhabens , 

D e r z e i t  g e l t e n d e r  G e s e t z e s t e x t  
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Wo r t l a u t  d e s  G e s e t z e n t wu r f e s  

2 .  e i n  Gutachten über d ie Aus wirkungen des Vorhabens auf die im § 1 7  

Abs . 2 ange führten Schutzgüte r .  Da s Gutach te n  i s t  durch eine 

Ans ta l t  des Bundes und der Länd e r ,  durch Bundes- oder 

Landesgesetze er richtete Ans tal ten oder I n s titute , Inst i tu te 

österreic h i sc h e r  Univer sit�ten , ös terre ichische Z iv i l  tec hniker 

sowie son s t i g e  vom Bunde s m in i s t e r ium für Handel , Gewerbe und 

Industr ie im Einzel fa l l  z ug e l assene Sachve r s t�nd ig e , d ie auf 

Grund ihrer T�tigkeit die im § 20 Abs . 2 a ng e führten Au swi rkung e n  

z u  beurte i l en vermögen , zu e r s te l l e n .  

( 2 )  Au f Grund de s Antrages ha t des Bundesmin i s te r ium für 

Hand e l , Gewerbe und I ndustrie ein Erm i ttl ungsver f ahren ein zul eiten . Im 

Rahmen dieses Erm i t t l ung sver fahrens i s t  insbe sondere auch eine 

S te l lungnahme des Energ ie förderung sbeirates ein zuhol en . 

( 3 )  Der Bundesminister fÜr Hand e l , Gewerbe und Indu strie hat 

das Vorl i eg en der energ iewirtschaftl ichen Z wec kmaß igkeit im 

Einvernehmen m i t  dem Bunde smin i s te r  für Finanzen zu be sche inigen . 

Liegen d i e  Voraus s e tzungen für d ie Aus s te l l ung e i ner Bescheinigung 

nicht vor , hat der Bundesm in i s ter fü r Hande l ,  Gewerbe und Indu s tr ie 

dies im E i nvernehmen m it dem Bundesm i n i s ter für F inan z en bescheidmj ß ig 

festzuste l l en .  

S 2 2 .  ( 1 )  Das
' 

Energ ieversorg ungsunternehmen i s t  verpf l ichte t ,  

a l l e  Ereig n i sse , welche z u  einer Änderung des d er Bescheinigung 

zugrundege l eg ten PrOj ektes führe n ,  dem Bundesmin i s ter fü r Hande l ,  

Gewerbe und Indu strie u nverzüg l ich anzuzeig en . 

( 2 )  Der Bundesm i n i s te r  für Handel , Gewerbe und Indu strie kan n  

über e ine Anl ag e ,  für d ie d ie energ iewirtscha f t l iche Z weckmä ß igkeit 

besche inig t worden ist , Ausku n f t  übe r  al l e  techn i sc hen und 

wirtscha ftl ichen Vorgänge bis zum Ablauf der ers ten dre i 

Vol l be t r i eb s j ahre ve r l angen . Die Energ ieversorg ung sunte rnehmen s ind 

verp fl ichtet , den vom Bundesm i n i ster ium für Hande l ,  Gewerbe und 

Industrie beauftrag ten Pe rsonen ung eh inderten Z utritt zu diesen 

Anl a gen zu g ewähren . 

( 3 )  W ird be i  der He r s te l l ung einer An l ag e  von den Ang aben , 

die der Beschein igung zugrundeg e l eg t  worden s ind , abgewic hen , und i s t  

au f Grund d i e s e r  Abwei chung die An l ag e  n i c h t  mehr 

energ iew i rt schaftl ich z weckm�ß i g ,  hat der Bund e sm i n i s ter für Hande l ,  

Gewerbe und Industrie im E i nvernehmen m i t  dem Bunde s m in i s te r  für 

Finan zen d ie energiewirtschaftl iche Z weckm�ß igkeit besche icm� ß ig 

abzue rkenne n .  

. '  

D e r z e i t  g e l t e n d e r  G e s e t z e s t e x t  
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Wo r t l a u t  d e s  G e s e t z e n t wu r f e s : 

§ 2 3 .  Auf das Ve r fahren auf Fe s t s te l l ung und Anerkennung der 

energiewirtsCha f t l ichen Z weckm� ß ig ke i t  f inden d ie Vorsc h r i f ten des 

Al l gemeinen Verwal tung sve r fahrens g e s e t z e s  1 9 5 0 ,  BGBl . Nr . 1 7 2  i n  der 

j e we i l s  g e l tenden Fas sung nach Maßgabe der in den S5 2 0  b i s  2 2  

entha l tenen Änderungen und Erg�nzung en Anwendung . 

5 .  ABSCHNITT 

Au sbaupl�ne für l e i tung sgebundene Energ ien und Energ iebe richt 

S 2 4 .  De r Verband der E l ektr i z i t� tswerke österreichs sowie 

der Fachverband d e r  Gas- und Warmeversorgungsunternehrnungen haben 

zehn j �hrige Au sbaup l � n e  für l e i tung sgebundene Energ ien z u  e r s te l l en , 

d i e  j �hrl ich zu aktu a l i s ieren und dem Bund e sm in i s ter für Hande l , 

Gewerbe und Indu strie bi s 3 0 .  Juni j eden Jahres vo r zu l eg en sind . 

D i e s e r  hat sie dem Energie förderung sbe irat zu überm i t t e l n  ( §  2 6  Abs . 1 

Z .  2 ) . 

S 2 5 .  Die Bundes reg ierung hat zwe i j äh r l ich e i n e n  

Energ iebericht zu er statte n ,  der a u c h  die vorau s s ichtl i c he Entwic kl ung 

des Cnerg iebed arfes und der vo l kswirtschaf tl ich empfehl enswerten und 

mit dem ö f fe n t l iche n Intere s se im vorau s s ichtl ichen E in k l ang s t ehenden 

Art der Energ ieau fbringung für mindestens die n�chs te n  zehn Jahre 

enth� l t .  Die Bundesregierung hat d i e s en B e richt bis zum 3 0 .  November 

des auf d i e  j e we i l igen beiden Bericht s j ahre fo l g enden K a l ende r j ahres 

dem National rat z u z u l e i ten . 

6 .  ABSCHNITT 

Energ ie förderung sbeirat 

S 2 6 .  ( 1 )  Zur Beratung des Bunde s m i n i s ters f ü r  Hande l ,  

Gewerbe und Industrie für Fragen der Energ i e fö rderung w i rd beim 

Bund e s m in i ste r ium für Hand e l , Gewerbe und I ndustrie ein B e i rat m i t  der 

B e z e ichnung " Energie förderung sbe i ra t "  e ingerichte t .  I r� o b l ieg t 

insbe s o nd e re 

1 .  d ie Erörterung von Grundsatz fragen und Fragen von gemein samen 

Intere s se d e r  ö s terreichischen Energ iewirtsc ha f t , 

D e r z e i t  g e l t e n g e r  G e s e t z e s t e x t : 
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W o r t l a u t  d e s G es e t z e n twu r f e s  

2 .  die B e r a tung über die zehn j 1i h r ig en A u s baupl �ne f ü r  d ie 

ö sterre ich i sche E l ektr i z i t� t swi r t s c ha f t ,  für die 

Fernwärme w i r t scha ft sowie fUr d i e  Gasw i r t sc h a ft , 

3 .  d i e  Herau sgabe von em pfehlungen be zü g l i c h  der Vere inhe i t l ichung 

der inneren Org a n i s a t ion , des Rechnung swesens e in sc hl i e ß l i c h  d e s  

Kontenrahmens u n d  der B i l a n z ie rung der 

En e rg ieve r s o rg u n g s u n ternehmen sowie des Ausbaues e in e s  

e inhe i t l ichen Datensystems u n d  einhe i t l ichen Da tenverarbe i tung , 

4 .  die Abgabe von S te l l ung nahmen zur enet-g i e w i r t s c h a f t l  ichen 

Z weckrn1iß igke i t  von Anl ag e n  ( S  2 0 ) . 

( 2 )  Dem Energ i e f ö rd e rung sbe ira t  i s t  nach Abl au f  der er s ten 

Irei Vo l l betriebs j ahre einer für energ iew i r t s c ha f t l ic h  zwe c km ä ß i g  

l r k l ä r ten Anl age e ine Au f s te l l ung der endg ü l t i g en Baukosten s o w i e  d e r  

l e t r iebsko s te n  der e r s ten drei Vo l l be t r i e b s j ahre vo r z u l egen . 

§ 2 7 .  Dem B e i r a t  haben a l s  M i tg l ieder ,�n z ugehören : 

1 .  Zwei Vertr e te r  des Bundesmin i s te r iums für Hande l , Gewerbe und 

Indus t r i e , 

2 .  zwe i Vertre ter de s Bundesmin i s te r i u m s  für F in a n ze n , 

3 .  e i n  Vertre ter d e s  Verbandes der E l c k t r i z i t�tswerke ö s terreich s , 

4 .  e i n  Ve rtreter des Fachverbandes der Ga s - und 

Wärmeve rsorgung sunternehmung en , 

5 .  j e  e i n  Ve rtreter der Bundeskammer der gewerb l ic he n  W i r t sc ha f t ,  

d e r  Präs identenkon f e renz d e r  Landw i r tscha f t skammern ö s terreichs , 

d e s  ö s te r r e i c h i s c h e n  Arbe ite rkammertrages und des 

ö s terre ichi schen Gewerkscha f t s bund e s . 

'ür j ed e s  Mitg l ied i s t  e i n  Ersa tzm i tg l ied zu be s te l l e n .  

$ 2 8 .  Die M i tg l ieder des B e i r a tes m it Au s n ahme der i n  § 2 7  Z .  

g en an n t e n  werden für d i e  Dauer von drei Jahren vom Bunde s m in i s ter 

:ür Hande l ,  Gewerbe und I nd u s t r ie im E i nvernehmen m i t  dem 

lunde s m i n i s t e r  für Finanzen be s te l l t ;  davon die unter § 27 Z .  3 b i s  5 

Jenannten au f Vo r sc h l ag der ents endenden S te l l en .  Die in § 27 Z .  2 

l e n an n t e n  M i tg l ieder werden vom Bunde s m i n i s t e r  f ü r  F i n a n z e n  be s te l l t .  

S 2 9 .  ( 1 )  Den Vor s itz i m  Energ ie f ö rd e rung sbei rat fÜhrt e i ner 

ler Vertreter des Bundesm i n i s te r iums für Hande l , Gewerbe und 

r ndu s trie . D i e  Geschä f te des B e i rates s i nd vom Bund e sm i n i s t e r ium für 

fande l , Gewerbe und I n d u s t r i e  zu fUhre n .  

( 2 )  Der vor s i t z ende hat den B e i rat m indes tens e inmal j � hrl ich 

� u  e iner S i t z ung e i n z uberu fen . Er hat we i t e r s  ohne Ve rzug eine S i tzung 

� i n z u be r u f e n ,  wenn es der Bunde sm i n i s ter fUr H a nde l ,  Gewerbe und 

(ndustrie zur Behand l ung e i n e r  bestimmten Ang e l egenheit ve r l ang t .  

D e r z e i t  g e l t e nd e r  G e s e t z e s t e x t  
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Wo r t l a u t  d e s  G e s e t z e n t wu r f e s  

S 3 0 .  De r Vor sitz ende kann namens des B e i rates vcm 

Bund e s l as tenver te i l er ,  von den Lande s l astenve r te i l er n  sowie von den 

Energ ieversorgung sunternehmen a l l e  Auskünfte e i nho l en ,  d ie dem Be i rat 

zur E r f ü l l ung der ihm im Rahmen d i e s e s  Bundesges e t z e s  obl iegenden 

Au fg aben notwend ig e r scheinen , sowie zur Beratung auch Sachv e r s t�ndige 

heran z i e hen . I s t  die Be iz iehung eines Sachve rst�ndigen f U r  d i e  Abgabe 

e i n e r  S t e l l ungn ahme g em�ß § 25 Abs . 1 Z .  4 e r f orderl i c h ,  s i nd d i e  

dadurch ents tehenden Barau s l agen vom Antrag s te l l er z u  trag e n . 

5 3 1 .  Der Be irat hat seine Gesch� f t sordnung m i t e i n facher 

Mehrheit zu be sc h l ie ßen . Die Gesch�f tsordnung ha t unter B ed a c h tnahme 

auf die S 5  2 4  b i s  28 die T�tigkeit des Be irates mög l ichst zwec km� ß i g  

z u  reg e l n .  S i e  bedar f d e r  Genehmigung d e s  Bund e s m in i s te r s  f ü r  Hande l ,  

Gewerbe und Industrie im Einvernehmen m i t  dem Bundesm i n i s ter f ü r  

F inanzen . 

5 3 2 .  D i e  Mitg l ieder des Be irates d ü r f e n  Am ts- , Ge sch� f t s 

o d e r  B e t r iebsgeheimnisse , d i e  ihnen i n  d ie s e r  E ig en sc h a f t  anve r traut 

werden oder zug�ng l ich geworden sind , w�hrend der Dauer ihr e r  

B e s te l l ung und auch nach E r l öschen ihrer Funktion n ic ht o f f enbaren 

ode r verwe r ten . S i e  s ind , soweit sie nicht beamtete Ve rtreter s i nd , 

vom Bundesminister f ü r  Hand e l , Gewerbe und Indu s t r i e  au f d i e  

gewi s senhafte E r f ü l lung ihrer Obl iegenhe iten zu verp f l ic h te n .  B e i  

nachg e wiesener V e r l e tzung d e r  Verschwiegenh e i t s p f l icht hat d e r  

Bundesministe r  fUr Hande l , Gewerbe und Indu s t r i e  d a s  be tref fende 

M i t g l ied des Be i rates von seiner Funktion abzuberu f en . "  

D e r z e i t  g e l t e n d e r  G e s e t z e s t e x t  

\Jl 
o 

121/M
E

 X
V

I. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
51 von 52

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



W o r t l a u t  d e s  G es e t z e n t wu r f e s : 

1 5 .  An d i e  S te l l e  der § §  2 1  b i s  2 3  samt Obe r s c hr i f t  treten fo l g ende 

Bestimmung en : 

" 7 .  ABSCHNITT 

Obe rg ang s- und Schl ußbe s t immungen 

S 3 3 .  Dieses BUnd e s g e s e t z  tr i t t  m it 1 .  ,Hnner 1 9 8 0  i n  Kr a f t .  

S 3 4 .  D ie B e s t immungen d e s  § 9 s ind auch auf d ie i m  § 8 d e s  

E l ektr i z i t� t s f ö rderung s g e s e t z e s  1 9 6 9 , BGBl . Nr . 1 9 / 1 9 7 0 ,  genannten 

U n ternehmen an zuwenden . 

S 3 5 .  M i t  der Vo l l z iehung d i e s e s  Bunde s g e s e t z e s  s ind be traut 

1 .  h in s ichtl ich des § 2 5  d ie Bund e s r e g i e rung , 

2 .  hinsich t l ich der § §  2 0 ,  2 1 ,  2 3 ,  2 8  und 3 1  d e r  Bunde s m i n i s te r  für 

Hande l ,  Gewe rbe und Indu s tr i e  im E i nv e rnehmen m i t  dem 

Bundesmin i s te r  für F inan z e n , sowie h i n s ic h t l ich der § 20 Abs . 1 

Z .  1 0  b i s  1 2  und Abs . 2 auch im E i nvernehm e n  m i t  dem 

Bund e s m in i s ter für G e s u ndhe i t  und Umwe l ts c hu t z , 

3 .  h i n s ic h t l ich der § §  2 2 ,  2 4 ,  2 6 , 2 7 ,  2 9 , 3 0  und 3 2  d e r  

Bund e s m i n ister f ü r  Hande l ,  Gewerbe u n d  I n d u s t r i e , 

4 .  h i n s ic h t l ich der übr igen Be s timmungen der Bundesm i n i s ter für 

F inanze� . ·  

" 

, 

D e r z e i t  g e l t e n d e r  G e s e t z e s t e x t : 

5. ABSCHNITI 

o b e r g  a n g s - U D d S c h I  U ß v o r  s c  h r i f
t c  n 

S 21 .  Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 
1980 in Kraft. 

S 22. Die Bestimmungen des S 9 sind auch auf 
die im S 8 des Elektrizitätsförderungsgesetzes 
1 969, BGB!. Nr. 1 9/1 970, genannten Unterneh
men anzuwenden. 

§ 23. Mit der Vollziehung dieses Bundesgfletzes 
sind betraut 

1. hinsichtlich des § 20 die Bundesregierung, 

2. hinsichtlich der §§ 2,  7, 1 0, 1 1  und 14 bis 1 6  
der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie im E inverneh men mit dem 
Bundesminister für Finanzen, 

3. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Finanzen. 

\J1 
.... 

� 

� 

121/M
E

 X
V

I. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
52 von 52

w
w

w
.parlam

ent.gv.at




